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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

Es ist beabsichtigt, die in anliegender
Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und für Rechnung des unten angegebenen
Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben
sich aus den Vergabeunterlagen.

INFORMATIONEN
ALLGEMEIN

Auftragsnummer VGF 144/26

Maßnahme

Auftragsbezeichnung RV SiGeKo-Leistungen

Auftragsbeschreibung SiGeKo Leistungen als Rahmenvereinbarung über zwei Jahre

VERFAHREN

Auftraggeber Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)

Auftraggebertyp Öffentlicher Auftraggeber

Liefer-/Ausführungsort 60311Frankfurt am Main

Leistungsart Dienstleistung

Vergabeart Öffentliche Ausschreibung(UVgO)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Losweise Vergabe Nein

Art der losweisen Vergabe

Zuschlagskriterium Niedrigster Preis

Klassifizierungen Code Bezeichnung

71317200-5 Dienstleistungen im Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit

ANGEBOTE

Nebenangebote Nebenangebote sind nicht zugelassen

Nachlass zugelassen Ja

Skonto zugelassen Ja

Skonto Zahlungsziel 14Tag(e)

Verwendung elektronischer Mittel Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf nur elektronisch erfolgen

URL für elektronische Angebote https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Zulässige Signaturen Textform nach §126b BGB

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart Rahmenvertrag

Auf-/Abgebotsverfahren Standard

TERMINE
ALLGEMEIN

Vorausgegangene Vorinformation Nein

Besondere Dringlichkeit Nein

BEKANNTMACHUNG

Bekanntmachung

Vorinformation

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Frist Bieterfragen 17.06.2026 23:59

Eröffnungstermin
(nur VOB)

Angebotsfrist 24.06.2026 10:00:00

Bindefrist 24.07.2026

Voraussichtlicher Versand
Vorabinformation
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AUFTRAGSDAUER

Beginn 20.07.2026

Ende 19.07.2028

Anmerkungen

ELEKTRONISCHE TEILNAHME
Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off
mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, können Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

Anschließend können Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens über die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschließend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN
Die Beantwortung von Bieterfragen sowie die Kommunikation zwischen Bietern und der Vergabestelle (hierzu zählt auch das
Bewerbungsverfahren im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs und/oder die Angebotsabgabe) erfolgt über das Online-Portal
https://www.deutsche-ever gabe.de. Wir empfehlen daher den interessierten Bietern sich auf diesem Portal zu registrieren, damit der Bieter
evtl. Bieterfragen stellen bzw. über evtl. Änderungen in den Ausschreibungsunterlagen vollumfänglich informiert werden kann.

Bieterfragen müssen bis spätestens 17.06.2026 23:59 Uhr eingegangen sein.
Für später eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.
Bieterfragen müssen unter "Kommunikation mit der Vergabestelle" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprüft
werden.
Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off
Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail über das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie müssen daher alle Antworten im Assistenten prüfen und dort zur Kenntnis nehmen.

BEARBEITUNG DER DOKUMENTE/NACHFORDERUNG VON UNTERLAGEN
Es sind alle Unterlagen, die dieser Ausschreibung beigefügt sind, zu sichten.
Ferner sind entsprechend den Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (Aufforderung zur Angebotsabgabe, Bekanntmachung
etc.) alle geforderten Formulare auszufüllen bzw. alle geforderten Unterlagen dem Angebot anzuhängen.
Grundsätzlich sind alle dem Angebot angehängte Formulare direkt im Online-Portal zu bearbeiten.
Sollte dies nicht möglich sein, ist das jeweilige Formular bzw. Dokument auszudrucken, handschriftlich auszufüllen und mit dem Angebot
hochzuladen.
Zu unterschreibende Formularen sind, sofern diese im Online-Portal bearbeitbar sind, in Textform zu unterzeichnen (Unterschrift mit
Tastatur in den dafür vorgesehenen Formularfeldern). Können Formulare im Online-Portal nicht unterzeichnet werden, dann sind diese
auszudrucken, handschriftlich zu unterzeichnen und anschließend mit dem Angebot hochzuladen.
Das Online-Portal auf dem diese Ausschreibung inkl. Ausschreibungsunterlagen aufgeführt ist, unterscheidet bei den unter der Rubrik
"Vertragsbedingungen/Form ulare" aufgeführten Unterlagen nach PDF-Dokumenten mit blauen PDF-Symbolen (nur zu lesende
Dokumente) und PDF-Dokumenten mit roten PDF-Symbolen (zu bearbeitende Dokumente). Wir weisen aber darauf hin, dass es möglich
ist, dass Dokumente die mit einem blauen PDF-Symbol versehen sind, ebenfalls zu bearbeiten sind. Wir bitten daher die Bieter die
Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (insbesondere die Aufforderung zur Angebotsabgabe und die Bekanntmachung)
sorgfältig zu lesen und entsprechend die Unterlagen zu bearbeiten.
Bitte beachten Sie, dass nach Bearbeiten von Formularen im Online-Portal, das jeweilige Formular bzw. Dokument zu speichern ist. Hierfür
ist in jedem Formular das Icon "Dokument speichern" (oben rechts im Formular) zu drücken. Ansonsten werden Ihre Eintragungen nicht
gespeichert. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte aus dem Online-Portal.

Der Auftraggeber ist zur Anwendung der HVA-Dokumente verpflichtet. Die in den Vergabeunterlagen bzw. HVA-Formularen enthaltene
Verweise auf die VOB/A-EU und die VgV sind sinngemäß auf die SektVO zu 
beziehen.

Bietergemeinschaften (BIGE) sind zugelassen: die Nachweise der technischen Leistungsfähigkeit (Fachkunde) müssen von dem Partner
der BIGE vorgelegt werden, der das jeweilige Gewerk später ausführt. Die Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur
Zuverlässigkeit sind von jedem Mitglied der BIGE individuell vorzulegen.

Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere Abwicklung gemäß AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH zwingend einzuhalten. Diese Richtlinie wird den Bietern als Teil der Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellt.

Es gelten ausschließlich die Bedingungen vorliegender Vergabeunterlagen. Vertrags- und/oder Geschäftsbedingungen des Bieters werden
nicht Vertragsbestandteil und finden ausdrücklich keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn abweichenden oder ergänzenden
Bedingungen des Bieters nicht ausdrücklich durch die VGF widersprochen worden ist. Abweichende oder ergänzende Bedingungen des
Bieters entfalten ihre Wirksamkeit nur, wenn VGF ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.

Fehlende Erklärungen oder Nachweise werden, sofern rechtlich möglich, nachgefordert.

Die fehlenden Nachweise sind spätestens innerhalb von sechs Kalendertagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber vorzulegen. Die
Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Aufforderung durch den Auftraggeber. Werden die Erklärungen oder Nachweise nicht
innerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszuschließen. Das Recht zur Nachforderung von Unterlagen begründet keine
Verantwortung der Auftraggeberin für die Vollständigkeit der Angebote. Haftungsansprüche aus einer fahrlässig versäumten Nachforderung
von Unterlagen sind ausgeschlossen. Die Bieter bleiben für den Nachweis ihrer Eignung und die Vollständigkeit ihres Angebotes allein
verantwortlich.

Die Bieter haben sich von der Vollständigkeit der ihnen überlassenen Unterlagen zu überzeugen. Bei Unvollständigkeit der Unterlagen
haben sie die Auftraggeberin in Textform unverzüglich darüber zu unterrichten. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der
Bieter Unklarheiten, so haben die Bieter die Auftraggeberin unverzüglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf hinzuweisen.
Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widersprüche in den Verdingungsunterlagen unverzüglich in Textform
aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstoßen.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei der Angebotserstellung die Nutzung von Unterstützungsleistungen durch KI-Assistenz, die
Verantwortung für den gesamten Inhalt eines Angebots beim Bieter liegt. Nachforderungsmöglichkeit en richten sich nach jeweils geltenden
gesetzlichen Bestimmungen.

Daneben ist der Einsatz von KI-gestützten Assistenten (z. B. Bots, automatisierte Protokollierungs- oder Analyse-Tools) in Besprechungen,
Verhandlungen oder vergleichbaren Kommunikationsformaten grundsätzlich nicht zugelassen. Sofern KI zum Einsatz kommt, sichert der
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Verwender zu, dass es sich nicht um eine verbotene oder Hochrisiko-KI im Sinne der Verordnung 2024/1689 über künstliche Intelligenz
handelt und alle rechtlichen Anforderungen erfüllt sind. Obliegende Prüfungs-, Informations- und weiteren Pflichten nach dieser Verordnung
sowie nach dem GeschGehG, dem BSIG, dem Kritis-DachG, der DS-GVO, dem UrhG, dem MarkenG, dem DSA und dem Data Act werden
erfüllt.

Das HVA-Angebotsschreiben ist das zentrale Dokument der Angebotsunterlagen. Elektronisch eingereichte Angebote müssen das
vollständig ausgefüllte Angebotsschreiben enthalten.

Die Mengenangaben stellen unverbindliche Schätzmengen auf Basis von 2 Jahren dar, die ausschließlich der Auswertung dienen
und keinen Anspruch auf Beauftragung begründen (vgl. Ziff. 1.1 der Besonderen Vertragsbedingungen für
Rahmenvereinbarungen).
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Vergabestelle: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, 60276 Frankfurt am Main 

Geschäftsführung:
Kerstin Jerchel
Thomas Raasch
Steffen Geers

Aufsichtsratsvorsitzender:

Stadtrat Wolfgang Siefert

Amtsgericht: 
Frankfurt am Main 
HRB 40832 

Ust-IdNr.: 
DE 175749170 

Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen 
IBAN DE15 5005 0000 0016846107 
BIC: HELADEFF 

 

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft 
Frankfurt am Main mbH 
 

Postanschrift: 
60276 Frankfurt am Main 
 

Hausanschrift: 
Kurt-Schumacher-Straße 8 
60311 Frankfurt am Main 
 

Telefon: 069 213-03 

Fax: 069 213-22740 

info@vgf-ffm.de | vgf-ffm.de  

30, 36 11, 12, 14, 18 Börneplatz 

  
Ort:  

Datum: 
 

Tel.:  

Fax:  

E-Mail:  

Az.-Nr.:  
 

 

 Vergabeart

    Öffentliche Ausschreibung

    Beschränkte Ausschreibung m.Teilnahmewettbewerb

    Beschränkte Ausschreibung o. Teilnahmewettbewerb

    Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb

   Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb

 

Ablauf der Angebotsfrist: 
Datum:   Uhrzeit:  
 

 
Bindefrist endet am:  

 
 

Aufforderung zur Angebotsabgabe 
 
 
Bezeichnung der Leistung: 
 

  

  

 
Anlagen:

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

 HVA L-StB Bewerbungsbedingungen

 HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien mit Anlage

    Information Datenschutz

Frankfurt am MainStadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)

Einkauf & Materialwirtschaft
Kurt-Schumacher-Str. 8

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

+49 6921323300

vergabestelle@vgf-ffm.de
VGF 144/26

10.06.2026

24.06.2026 10:00:00

24.07.2026

VGF 144/26 RV SiGeKo-Leistungen
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B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

 Leistungsbeschreibung

 HVA L-StB Besondere Vertragsbedingungen

 HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

 HVA L-StB Zusätzliche Vertragsbedingungen 

 AVA-Richtlinie

    Individualvertrag

 

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:

 HVA L-StB Angebotsschreiben

 Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –

 Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)

 HVA L-StB Eigenerklärung zur Eignung

 HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen

 HVA L-StB Erklärung Bietergemeinschaft

 Eigenerklärung zur Akzeptanz von Ausführungsbedingungen zur Versicherungspflicht 

 Eigenerklärung zur Tariftreue nach HVTG

    Eigenerklärung Sanktionen gegen Russland 

    Eigenerklärung zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz LkSG

    Vertraulichkeitserklärung

besondere Vertragsbedingungen für Rahmenvereinbarungen

GA04 Arbeiten im Bereich von Gleisen

Eigenerklärung Sanktionen gegen Russland
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D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:

    HVA L-StB Verpflichtungserklärung

 Unterschriebener Vertrag über die Leistungen in Original - Zusendung per Post in zweifacher
Ausfertigung 

  Urkalkulation 
  Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan
 Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, soweit der Betrieb beitragspflichtig

ist
 Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, soweit das Finanzamt derartige

Bescheinigungen ausstellt 
  Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
  Gewerbeanmeldung, soweit vorhanden
 Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer, soweit

vorhanden
 Angabe der Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren

jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra 
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal

 Je eine Referenzbescheinigung für angegebene Referenzen. Die Bescheinigung muss die 
Leistung und die Zeit und den Ort ihrer Ausführung genau bezeichnen, den Aussteller eindeutig
erkennen lassen und eine Telefonnummer und E-Mail der Person enthalten, die die 
Bescheinigung ausgestellt hat.

 

 

 

1 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und für Rechnung 

 

 

 

 

 

 

zu vergeben. 

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
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2 Kommunikation:

 Die Kommunikation erfolgt: 

  Elektronisch über die Vergabeplattform 

  In Textform unter nachstehender Anschrift:

  Stelle: 
  Straße: 
  PLZ/Ort:
 

Telefon:  
Fax:  
E-Mail:  

 

3 Vorlage von Nachweisen, Angaben und Unterlagen: 

3.1 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind – zusätzlich zu den in den 

Bewerbungsbedingungen genannten – mit dem Angebot einzureichen: 

 siehe Bekanntmachung 

  

 

 

3.2 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind – zusätzlich zu den in den 

Bewerbungsbedingungen genannten – auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 

 Siehe Bekanntmachung 

  

   

   

 

3.3 Vorlage von mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegenden Unterlagen zu den in 

beigefügtem Vordruck HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. 

angekreuzten Zuschlagskriterien: 

 

4 Losweise Vergabe:

 Nein

 Ja,  Angebote sind möglich

      nur für ein Los 

      für ein oder mehrere Lose 

      nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

 Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los; maximale Anzahl der Lose,

die an einen Bieter vergeben werden können: 

Zugehörige Regelung zur Auswahl der Lose:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

60311 Frankfurt am Main 

+49 6921323300

vergabestelle@vgf-ffm.de

Kurt-Schumacher-Straße 8

siehe C)

Siehe D)

7



 

HVA L-StB Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 5 von 7 

5   Nebenangebote 

5.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht 

5.2  Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen) 

   für die gesamte Leistung  

  nur für nachfolgend genannte Leistungsbereiche 

   

    

    

  mit Ausnahme nachfolgend genannter Leistungsbereiche 

    

    

    

  unter folgenden weiteren Bedingungen: 

   Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen 

    

    

 Nebenangebote, die Nachlässe mit Bedingungen beinhalten, sind nicht zugelassen. 

  Zusätzlich zu Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen gilt: 

 

 

 

 

 

Nebenangebote müssen die Mindestanforderungen der Ausführungsbeschreibung Abschnitt 1.3 

erfüllen. 

 

6 Angebotswertung:

 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote gemäß § 43 UVgO

  Zuschlagskriterium Preis

 Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

 Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten

 Angebotssumme unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines  

eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.
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 Weiterhin werden berücksichtigt: 

 

 

 

 

 

  Preis und weitere Zuschlagskriterien gemäß Anlage Vordruck HVA L-StB Gewichtung 

der Zuschlagskriterien 

 

7 Angebote können abgegeben werden: 

 schriftlich,  

 elektronisch in Textform,  

 elektronisch mit fortgeschrittener Signatur,  

 elektronisch mit qualifizierter Signatur. 

 

8 Angebotsabgabe 

Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die 

Vergabestelle davon  

umgehend zu unterrichten (entfällt bei öffentlicher Ausschreibung). 

Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beigefügte Angebotsschreiben zu unterschreiben und 

mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum vorgenannten Ablauf der Angebotsfrist an 

die folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben: 

 siehe Briefkopf 

 Stelle:  

 Straße:  

 PLZ/Ort:  

 

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot 
für …:“ 

  

  

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels). 
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Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform sind der Bieter und die natürliche Person, 

die die Erklärung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten 

Signatur zu versehen. 

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über 

die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln. 

 

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 
Vergabebestimmungen wenden kann) 
 

 Name:  

 Straße:  

 PLZ/Ort:  
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Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig 

Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2

64283 Darmstadt
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HVA Information Datenschutz 08-23  Seite 1 

 
 
Bezeichnung der Leistung: 
 

  

(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe) 

 
 

Information Datenschutz 
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Verordnung 

(EU) 2016/679 vom 27. April 2016 – Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 
 

Der Schutz Ihrer Personen bezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre 

Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit den folgenden 

Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben. 

 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden? 

E-Mail-Adresse:  datenschutz.einkauf@vgf-ffm.de 

Internet-Adresse:   https://www.vgf-ffm.de/de/datenschutz/ 

 

Sie erreichen unsere(n) Datenschutzbeauftragte(n) unter:  

E-Mail-Adresse:  datenschutz@vgf-ffm.de 

Internet-Adresse:   https://www.vgf-ffm.de/de/datenschutz/ 

 

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von 

Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung unserer Dienstleistung 

erforderlich – personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (Handels- und 

Vereinsregister, Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet) 

zulässigerweise gewinnen oder die uns von anderen Behörden des Bundes und der Länder oder 

von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien) berechtigt übermittelt werden. Relevante 

personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten wie 

Telefonnummer und E-Mail-Adresse und IP). Wir speichern Personen bezogene Daten z.B. im 

Zusammenhang mit Bedarfserhebungen, Beschaffungsaufträgen, Angeboten, Ihren Fragen welche 

Sie z.B. über Webformulare oder per E-Mail an uns senden, Daten aus der Erfüllung unserer 

vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr), Dokumentationsdaten (z.B. über Fragen und 

Antworten zu unseren Vergabeverfahren). 

 

3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten und aufgrund welchen Gesetzes (Zweck der 

Verarbeitung)? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens auf der 

Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. a, b, c und e, Abs. 3 DSGVO wie folgt: 

VGF 144/26 RV SiGeKo-Leistungen
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a) Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten  

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der 

fiskalischen Bedarfsdeckung für Behörden und andere staatliche Organisationen. Die Zwecke der 

Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach den konkreten Produkten (z.B. 

Bedarfserhebung, Abfragen und Analysen unter Behördenkunden künftig auch u. U. mittels des 

Bedarfserhebungstools; Durchführung von Vergabeverfahren zur Durchführung von 

vorvertraglichen und vertraglichen Maßnahmen, und der Abwicklung von Rahmenvereinbarungen 

im Rahmen des E-Procurements). Die weiteren Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken 

können Sie den maßgeblichen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen entnehmen. 

b) Wahrung berechtigter Interessen  

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus 

zur Erfüllung rechtlicher Pflichten oder zur Wahrnehmung im öffentlichen Interesse liegender 

Aufgaben, insbesondere zur:  

- Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter 

 Kundenansprache, 

- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, 

- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 

- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, 

- Videoüberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, für Zutrittskontrollen, 

- Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten. 

c) Aufgrund Ihrer Einwilligung  

Die Zusendung unseres Newsletters über Neuerungen bei der e-Vergabe oder Informationen über 

zukünftige Vergaben in von Ihnen ausgesuchten Produktbereichen beruht auf Ihrer Einwilligung. 

d) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben  

Zudem unterliegen wir als öffentlicher Auftraggeber rechtlichen Verpflichtungen, das heißt 

gesetzlichen Anforderungen (z. B. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 

Vergabeverordnungen, Wettbewerbsregistergesetz, Steuergesetze). Zu den Zwecken der 

Verarbeitung gehören unter anderem die Identitätsprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention, 

die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten. Außerdem erfolgt eine 

Datenverarbeitung auf der Grundlage des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG). 

 

4. Wer bekommt Ihre Daten? 

Ihre Daten bekommen nur die für die Bearbeitung zuständigen Personen und diejenigen, die ein 

berechtigtes Interesse durch ihre Beteiligung darlegen können. So bekommen insbesondere bei 

Beschaffungen nur Personen bei dem Bedarfsträger und der Vergabestelle Angebote zur 

Kenntnis. Außerdem können zuständige Datenschutzbeauftragte, Vorgesetzte, Qualitätsmanager, 

Innenrevisoren, Nachprüfstellen, Vergabekammern, Rechnungs- und Preisprüfer sowie 

Angehörige der Rechnungshöfe in erforderlichem Umfang Einblick in Ihre Daten bekommen. Auch 

von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter können zu diesem Zweck Daten erhalten. Dies geschieht 

z.B. um Daten für die Durchführung der Risikoanalyse nach LkSG zu erheben. Soweit Ihre Daten 

im Rahmen eines Auftragsverarbeitungsverhältnisses verarbeitet werden, wird auch der 

Auftragsverarbeiter zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet. 
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5. Werden Ihre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermittelt? 

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb der Union) durch uns findet nicht statt. 

 

6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung 

unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass einige 

unsere Geschäftsbeziehungen auf Jahre angelegte Dauerschuldverhältnisse sind. Sind die Daten 

für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden sie 

regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist erforderlich zu 

folgenden Zwecken: 

• Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten: 

 Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenordnung (AO). Die dort 

vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. In 

Fällen der Beschaffung im Zusammenhang mit EU-geförderten Programmen beträgt die 

Aufbewahrungsfrist in der Regel 10 Jahre nach Ablauf des Förderprogramms. 

• Nach § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO sowie § 257 Abs. Nr. 1 HGB beträgt die Aufbewahrungsfrist in der 

Regel 10 Jahre nach Abschluss der Beschaffung. 

• Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Nach den 

§§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 

Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt. 

 

7. Welche Datenschutzrechte haben Sie? 

a) Recht auf Auskunft 

Es besteht ein Recht auf Auskunft betreffend der von der Vergabestelle verarbeiteten 

personenbezogenen Daten. 

b) Recht auf Berichtigung 

Es besteht ein Recht auf Berichtigung, sofern die den Bewerber/Bieter betreffenden Angaben nicht 

(mehr) zutreffend sind. Unvollständige Daten können vervollständigt werden. 

c) Recht auf Löschung 

Es besteht grundsätzlich ein Recht auf Löschung der personenbezogenen Daten. Der Anspruch 

hängt jedoch u. a. davon ab, ob die Daten zur Erfüllung der Aufgaben noch benötigt werden (s.a. 

Dauer der Speicherung). 

d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Es besteht ein Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten des Bewerbers/Bieters zu 

verlangen. 

e) Recht auf Widerspruch 

Es besteht das Recht, aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Bewerbers/ Bieters 

ergeben, der Verarbeitung der diesen betreffenden Daten zu widersprechen, sofern nicht ein 

überwiegendes öffentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem entgegensteht. 
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f) Recht auf Unterrichtung 

Es besteht ein Recht auf Unterrichtung, an welchen Empfänger Informationen weitergeleitet 

wurden, die berichtigt worden sind, die gelöscht wurden oder deren Verarbeitung eingeschränkt 

wurde. 

g) Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Übertragung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag 

beruht und mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

h) Recht auf Widerruf 

Es besteht ein Recht eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu 

widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der 

Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte 

beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitungen, 

die vor dem Widerruf erfolgt sind, wird davon nicht berührt. 

i) Recht auf Beschwerde 

Es besteht ein Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde. 

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten? 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung ist es erforderlich, dass Sie diejenigen 

personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung einer 

Geschäftsbeziehung und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich 

sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der 

Regel nicht in der Lage sein, Verträge mit Ihnen zu schließen oder diese auszuführen. Sollten Sie 

uns notwendige Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von 

Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen. 

9. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt? 

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir elektronische 

Unterstützung, aber grundsätzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 

DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie - sofern es 

gesetzlich vorgegeben ist - hierüber gesondert informieren. 

10. Änderung des Zwecks der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten 

(Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in Fällen von Teilnahmewettbewerben bei der 

Vergabe von Dienstleistungen von Beraterteams, Dozenten und Coaching ein. Zudem wird im 

Rahmen der Risikoanalyse nach LkSG ein Scoring erstellt, um den weiteren Handlungsbedarf zu 

bestimmen. Wenn der Zweck der Verarbeitung der Daten durch uns geändert werden soll, werden 

Sie vorher darüber informiert. 

 

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht    

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund 
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von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) 

und Artikel 6 Absatz  1 Buchstabe f der DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer 

Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr 

verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 

nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, oder die 

Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 
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Bewerbungsbedingungen 
 

für die Vergabe von Leistungen im Straßen- und Brückenbau 

Ausgabe: April 2017 

 
Hinweis: 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der „Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge 
unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung – UVgO)“. 
 
1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so 
hat er unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen. 
 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und 
auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 
 

3 Angebot 

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden . Das Angebot ist bis zu dem 
von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form - und fristgerecht 
eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zu lässig. Das von der Vergabestelle 
vorgegebene Leistungsverzeichnis ist allein verbindlich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle 
bestimmten Zeitpunkt einzureichen.  

3.5 Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz 
und Einheitspreis, so is t der Einheitspreis maßgebend. 
Muster und Proben müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein. 

3.6 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der 
Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.  

 Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die  
- ohne Bedingung als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und  
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 

 Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung 
Vertragsinhalt. 
 

4 Unterlagen zum Angebot 
Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle Unterlagen zur Preisermittlung zu dem von der Vergabestelle  
bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch für Unterauftragnehmerleistungen.
 

5 Nebenangebote 

5.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.. 

5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die 
Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 
Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Leistung erforderlich 
sind. 
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Ergänzenden Vertragsbedingungen oder in 
den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit 
dieser Leistung zu machen. 

5.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, 
ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei 
Vergütung durch Pauschalsumme). 

5.4 Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen. 
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6 Bietergemeinschaften 

6.1 Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter 

bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich ver tritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

 Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete in Schrift- oder Textform bzw. 
fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben. 

6.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.  
 

7 Unterauftragnehmer 

 Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von Unterauftragnehmern ausführen zu lassen oder sich bei der Erfüllung 
eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische und beruflichen 
Leistungsfähigkeit Unterauftragnehmern zu bedienen (Eignungsleihe), so muss er die dafür vorgesehenen 
Teilleistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle 
zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm im Falle der Eignungsleihe die erforderlichen Mittel der 
benannten Unterauftragnehmer zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den 
gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende 
Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen. 

 Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer 
Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese entsprechend dem Umfang der 
Eignungsleihe haften; die Haftungserklärung ist mit der „Verpflichtungserklärung wirtschaftliche Eignungsleihe“ 
abzugeben. 

 Der Bieter hat Unterauftragnehmer, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende 
Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen. 

 
8 Eignung (Öffentliche Ausschreibung, Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb) 

 Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot  
- entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“,  
- oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) 
ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise vorzulegen. 

 Bei Einsatz von Unterauftragnehmern im Rahmen einer Eignungsleihe sind auf gesondertes Verlangen die 
Eignungsnachweise auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 

 Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Unterauftragnehmer) auf 
gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten 
Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
 

9 Bevorzugte Bewerber 

Bieter, die als „Bevorzugte Bewerber“ berücksichtigt werden wollen, müssen dies im Angebot erklären und auf 
Verlangen den Nachweis für das Vorliegen der Voraussetzungen rechtzeitig vor Auftragserteilung führen.  Wird der 
Nachweis nicht geführt, so wird das Angebot wie die Angebote nicht bevorzugter Bieter behandelt.  

Bietergemeinschaften, denen bevorzugte Bewerber als Mitglieder angehören, haben zusätzlich den Anteil 
nachzuweisen, den die Leistungen dieser Mitglieder am Gesamtangebot haben. 
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Bezeichnung der Leistung: 
 

  

  

 

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb/Interessensbestätigung) 
 
 
 

  
Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

 
 

I. Pflicht zur Vorlage der Urkalkulation  
 
Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung  
(Urkalkulation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben.  
 
  
 
  
 
 II. Mindestlohnklausel  
 
  
 
1. Soweit der Gegenstand dieses Auftrages in den sachlichen Anwendungsbereich der in  
das Arbeitnehmerentsendegesetz einbezogenen Branchen (§ 4 AEntG) fällt und für die  
betreffenden Branche ein Mindestlohn festgelegt wurde, verpflichte ich mich / verpflichten wir  
uns, den / die in meinem / unserem Unternehmen Beschäftigte(n) bei der Ausführung der auf  
Grund dieser Ausschreibung beauftragten Leistungen ein Entgelt zu zahlen, das in Höhe und  
Modalitäten den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages bzw. derjenigen Rechtsverordnung  
entspricht, an den / die ich / wir aufgrund der Bestimmungen des  
Arbeitnehmerentsendegesetzes gebunden bin / sind.  
 
 
2. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, für die bei der Ausführung der auf Grund dieser  
Ausschreibung -durch den / die in meinem / unserem Unternehmen Beschäftigte(n) – zu  
erbringenden Leistungen, die in den Geltungsbereich des Gesetzes zur Regelung eines  
allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) fallen, mindestens den gesetzlich vorgegebenen  
Mindestlohn nach § 1 MiLoG fristgerecht zu zahlen und die weiteren Pflichten aus dem  
MiLoG einzuhalten.  
 
 
3. Für den Fall der Auftragserteilung weise(n) ich / wir dem Auftraggeber, nach dessen  
Aufforderung nach, die ordnungsgemäße Lohnzahlung an den / die mit der Ausführung der  
vertraglichen Leistung befasste(n) Beschäftigte(n) nach. Soweit vom Auftraggeber  
gewünscht, werden wir aktuelle und prüffähige Unterlagen dem Auftraggeber vorlegen, um  
 
 
die Kontrolle zu ermöglichen. Darüber hinaus ist der Auftraggeber befugt, meine(n) /  
unsere(n) Beschäftigten, die mit der Ausführung der beauftragten Leistungen befasst ist /  
sind, nach ihrer / seiner Entlohnung zu befragen. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns,  
meine(n) / unsere Beschäftigte(n) auf die Möglichkeit einer solchen Kontrolle hinzuweisen.  
 
 
4. Soweit ich mich / wir uns zur Ausführung der Leistung eines Nachunternehmers  
bediene/n, verpflichtet ich mich / verpflichten wir uns, den Nachunternehmer nur unter der  
Voraussetzung zu beauftragen, dass dieser den Verpflichtungen aus Ziffer 1, 2 und 3  

VGF 144/26 RV SiGeKo-Leistungen
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ebenfalls nachkommt.  
Ich / wir werde/n mit dem Nachunternehmer vereinbaren, dass mir / uns das Recht  
eingeräumt wird, die ordnungsgemäße Lohnzahlung an den / die mit der Ausführung der  
beauftragten Leistungen befasst(n) Beschäftigte(n) überwachen. Ich werde mir / wir werden  
uns von den Nachunternehmern zusichern lassen, dass weitere Unteraufträge wiederum nur  
unter den in den Ziffern 1, 2 und 3 genannten Voraussetzungen vergeben werden.  
 
 
5. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, für jede schuldhafte Verletzung der  
Bestimmungen nach den Ziffern 1 bis 4 eine Vertragsstrafe von einem Prozent der  
Nettoauftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen. Die Zahlungsverpflichtung besteht  
auch dann, wenn der Verstoß von einem meiner / unserer Nachunternehmer zu  
verantworten ist, soweit ich mich / wir uns zur Ausführung der Leistung dieser  
Nachunternehmer bediene(n). Ist die Vertragsstrafe unverhältnismäßig hoch, so habe ich /  
haben wir einen Anspruch darauf, dass die Vertragsstrafe auf einen angemessenen Betrag  
herabsetzt wird. Die Summe der gesamten Vertragsstrafen bei diesem Auftrag darf eine  
Grenze von 5 % der Nettoauftragssumme nicht überschreiten.  
 
 
6. Diese Verpflichtungserklärung zur Zahlung des Mindestlohns gemäß Mindestlohngesetz  
bzw. des Tariflohnes nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz bezieht sich nicht auf  
Beschäftigte, die bei einem Bieter oder Nachunternehmer im EU-Ausland beschäftigt sind  
und die Leistung im EU-Ausland erbringen.   

III. Abwehrklausel

Es gelten ausschließlich die Bedingungen vorliegender Vergabeunterlagen. Vertrags-
und/oder Geschäftsbedingungen des Bieters werden nicht Vertragsbestandteil und finden
ausdrücklich keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn abweichenden oder ergänzenden
Bedingungen des Bieters nicht ausdrücklich durch die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH widersprochen worden sind. Abweichende oder ergänzende Bedin-
gungen des Bieters entfalten ihre Wirksamkeit nur, wenn Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
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Bezeichnung der Leistung: 
 

 Rahmenvereinbarung 

VGF 144/26 RV SiGeKo-Leistungen 

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe) 

 
 

Besondere Vertragsbedingungen  
für Rahmenvereinbarungen 

 

1 Rahmenvereinbarung 
 

1.1 Dieser Vertrag ist eine Rahmenvereinbarung. Er regelt ausschließlich das Recht 
des Auftraggebers zum Abschluss von Einzelaufträgen. Es besteht keine 
Verpflichtung des Auftraggebers, dieses Recht auszuüben. Ein Anspruch auf 
wertmäßige Ausschöpfung und/oder kontinuierliche Auslastung besteht nicht. 

 

1.2 Dieser Vertrag räumt dem Auftragnehmer keine Exklusivität im Hinblick auf die 
Beauftragung der vertragsgegenständlichen Leistungen durch den Auftraggeber ein. 

 

1.3 Diese Rahmenvereinbarung wird geschlossen 

☒ für die Zeit vom 20.07.2026 bis 19.07.2028 

☐ mit einer Laufzeit von 24 Monaten ab Erteilung des Zuschlags. 

 

☐ Diese Rahmenvereinbarung verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn 

der Auftraggeber nicht sechs Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit 
gegenüber dem Auftragnehmer erklärt, dass er den Vertrag nicht 
fortsetzen will. Die maximale Laufzeit beträgt   

☐  2 Jahre                    

☐  4 Jahre 

☐  6 Jahre 

☐  8 Jahre 

  

 Ziffer 1.4 Satz 4 bleibt unberührt. 

 

Die Rahmenvereinbarung wird mit mehreren Auftragnehmern geschlossen.  

Die geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung beträgt 1. 

 

1.4 Aus dieser Rahmenvereinbarung können Leistungen im Wert bis zu 128.000 € 
ohne Umsatzsteuer über die Gesamtvertragslaufzeit abgerufen werden 
(Wertschwelle). Ein Anspruch auf wertmäßige Ausschöpfung besteht nicht.  

 

 Bei einer Rahmenvereinbarung mit mehreren Rahmenvertragspartnern gilt die 
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Wertschwelle als Obergrenze aller Abrufe. 

 Diese Rahmenvereinbarung endet vorzeitig und ohne, dass es dazu einer 
Erklärung durch den Auftraggeber bedarf, wenn der Wert der abgerufenen 
Leistungen die Wertschwelle erreicht oder übersteigt.    

 

1.5 Die Beendigung dieser Rahmenvereinbarung lässt den rechtswirksamen 
Fortbestand der unter dieser Rahmenvereinbarung vergebenen Einzelaufträge 
unberührt. 

 

 
2 Leistungsbereitschaft 
 
 Der Auftragnehmer hat seine Leistungsbereitschaft herzustellen: 
 

☐ ab Erteilung des Zuschlags     

☒ ab dem 20.07.2026 

 
 
3 Einzelaufträge 
 
3.1 Einzelaufträge werden zu den Bedingungen dieser Rahmenvereinbarung mit ihren 

Vertragsbestandteilen geschlossen.  
 
3.2 Einzelaufträge  
 

☒   werden ausschließlich zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer 

begründet 
 

☐    können zwischen den in Anlage _______ genannten Auftraggebern und dem 

Auftragnehmer begründet werden. 
 

☐    Abrufberechtigt sind nur die folgenden Personen/Stellen:  

 
  _____________________________________________ 
 
  ______________________________________________ 
 

3.3 Einzelaufträge kommen durch Abruf des Auftraggebers  
 

☐   und Zugang des Abrufs bei dem Auftragnehmer zu Stande. 

   

☒   und Abrufbestätigung durch den Auftragnehmer zu Stande. 

 

☒    Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ihm zugegangene Abrufe 

unverzüglich, spätestens innerhalb von  
 

☒    3 Werktagen (Mo.-Sa.)  

 
zu bestätigen.  
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3.4 Abrufe erfolgen schriftlich oder in Textform (z.B. E-Mail, Telefax). Für die 

Abrufbestätigungen gelten die gleichen Formvorschriften. 
 

Die jeweilige Ausführung beginnt entsprechend den Angaben im Einzelauftrag und ist 
unverzüglich fertig zu stellen. Grundsätzlich gelten folgende Einzelfristen je 
Einzelauftrag: Fertigstellung für Einzelaufträge = spätestens 4 Wochen nach Abruf.  
In besonderen Fällen kann der Auftraggeber ein konkretes Datum für den Beginn der 
Ausführung der Leistungen bei einem Einzelauftrag festlegen.  

 
 
 
4 Rahmenvereinbarungen mit mehreren Rahmenvertragspartnern:  

 
Für den Fall, dass eine Rahmenvereinbarung über dieselben Leistungen mit mehreren 
Rahmenvertragspartnern geschlossen wurde, gilt: 

    

☐  Der Auftraggeber vergibt den Einzelauftrag auf der Grundlage eines 

Einzelauftrags-LV mit den in der Rahmenvereinbarung festgelegten Preisen 
und tatsächlich zu beauftragenden Mengen. Der Einzelauftrag wird dann auf 
das wirtschaftlichste Angebot (Wertungssumme über alle Positionen des 
Einzelauftrags-LV) erteilt. Der in der Wertungsrangfolge nächstfolgende 
Rahmenvertragspartner wird beauftragt, wenn der vorrangige 
Rahmenvertragspartner ausfällt oder er den Einzelauftrag nicht bedienen kann 
und mit Zustimmung des Auftraggebers von seiner Verpflichtung nach Ziffer 3.3 
befreit wurde. 
 

☐    Einzelaufträge werden vorrangig demjenigen Rahmenvertragspartner erteilt, 

dessen Angebot (Wertungssumme über alle Positionen des 
Rahmenvereinbarungs-LV einschl. Rabatte) das wirtschaftlichste ist. Der in der 
Wertungsrangfolge nächstfolgende Rahmenvertragspartner wird beauftragt, 
wenn der vorrangige Rahmenvertragspartner ausfällt oder er den Einzelauftrag 
nicht bedienen kann und mit Zustimmung des Auftraggebers von seiner 
Verpflichtung nach Ziffer 3.3 befreit wurde. 

 

☐    Einzelaufträge werden unter den Rahmenvertragspartnern  

wie folgt aufgeteilt:   _______________________________________ 
 
       _______________________________________  

 
 

 ☐    Ab einem geschätzten Volumen des Einzelauftrags in Höhe von    

 
__________ Euro   
 
wird der Auftraggeber einen „Mini-Wettbewerb“ unter den 
Rahmenvertragspartnern durchführen, bei dem diese 
Gelegenheit haben, auf die in der Rahmenvereinbarung 
festgelegten Preise einen projektbezogenen Rabatt anzubieten. 
Der Miniwettbewerb erfolgt auf der Grundlage eines 
Einzelauftrags-LV mit Mengenangaben. Der Einzelauftrag wird 
dann unter Berücksichtigung der angebotenen Rabatte auf das 
wirtschaftlichste Angebot (Wertungssumme über alle Positionen 
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des Einzelauftrags-LV einschl. Rabatte) für den Einzelauftrag 
erteilt. 
 

Verzögert der Auftragnehmer den Beginn der Ausführung, gerät er mit der Vollendung 
in Verzug oder kommt er seinen Verpflichtungen nicht nach, so kann der Auftraggeber 
bei Aufrechterhaltung des Einzelauftrags Schadensersatz verlangen oder dem 
Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Erfüllung setzen und erklären, dass er 
nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Einzelauftrag kündigt und diesen an den 
nächstfolgenden Rahmenvertragspartner erteilt. 
 

 
 
5 Rabatte und Zuschläge  

 

5.1 ☐    Verlangt der Auftraggeber die Ausführung eines Einzelauftrages, dessen 

Vergütung ohne Umsatzsteuer 500 Euro (Kleinstauftragswertgrenze) nicht 
überschreitet, und kann die Ausführung nicht mit anderen Arbeiten zusammengefasst 
werden, wird ein Zuschlag in Höhe von ________ % auf die Abrechnungssumme 
gewährt. Dies gilt auch bei Stundenlohnarbeiten. 

 

 
5.2 Es werden die folgenden Mengenrabatte (Abrufvolumen bezogen auf die 

Gesamtlaufzeit der Rahmenvereinbarung) vereinbart [Hinweis: Rabatte können vom 
Auftraggeber vorgegeben werden oder - unter Angabe, wie ihre Bewertung erfolgt - 
dem Wettbewerb unterstellt werden]. 

  
Ab einem Abrufvolumen von  __________ Euro    =              % 

Ab einem Abrufvolumen von __________ Euro    =               % 
 
Ab einem Abrufvolumen von __________ Euro    =               % 

 
 auf die darüber hinausgehenden Abrechnungsvolumina.  
 
5.3 Soweit die vorstehend genannten Rabatte und Zuschläge und ggf. weitere vereinbarte 

Rabatte und Zuschläge zur Anwendung kommen, werden diese miteinander 
kombiniert. 

 
 
6 Vertragsfristen und Vertragsstrafen 
 
 Frist für die Vollendung der Ausführung: Die Vollendung der Lieferung/Leistung hat bis 

zu dem im Einzelauftrag genannten Liefer-/Leistungsdatum zu erfolgen. 
 

 ☒   Vertragsstrafen werden vereinbart:   

 
 Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Überschreitung der Frist für die Vollendung der 

Ausführung hat dieser gemäß § 11 VOB/B (bei Bauleistungen) bzw. § 11 VOL/B  (bei 
Liefer-/Dienstleistungen außer Bauleistungen) für jeden Werktag, um den die Frist 
überschritten wird, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,05 % der im Bestellformular 
genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) des Einzelauftrags zu zahlen. 
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Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafenbeträge aus dem Einzelauftrag wird auf 
insgesamt 5 % der im Bestellformular genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) 
des Einzelauftrags begrenzt.  
 
Vertragsstrafen nach dieser Ziffer 6 werden auf einen etwaigen 
Schadensersatzanspruch des Auftraggebers wegen Verzug angerechnet. 

 
 
7 Sicherheit für die Vertragserfüllung  
 

☒   Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 

 

☐   Soweit der Auftragswert bei einem Einzelauftrag über Bauleistungen mindestens  

250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist gem. § 17 VOB/B Sicherheit für die 
Vertragserfüllung in Höhe von 5  % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne 
Nachträge) zu leisten. 
 

☐ Soweit der Auftragswert bei einem Einzelauftrag über Liefer- oder     

    Dienstleistungen (außer Bauleistungen) mindestens 50.000 Euro ohne   
    Umsatzsteuer beträgt, ist gem. § 18 VOL/B Sicherheit für die Vertragserfüllung in  
    Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachträge) zu leisten. 

 

8 Sicherheit für Mängelansprüche 
 

☒   Auf Sicherheit für Mängelansprüche wird verzichtet. 

 

☐   Soweit die Auftragssumme bei einem Einzelauftrag über Bauleistungen  

mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist nach erfolgter Abnahme 
gem. § 17 VOB/B Sicherheit für Mängelansprüche zu leisten. Die Sicherheit für 
Mängelansprüche beträgt 3 % der Summe der Abschlagszahlungen inkl. 
Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme. 

 

☐ Soweit die Auftragssumme bei einem Einzelauftrag   über Liefer- oder  

Dienstleistungen (außer Bauleistungen) mindestens 50.000 Euro o.Umsatzsteuer 
beträgt, ist nach erfolgter Abnahme gem. § 18 VOL/B Sicherheit für 
Mängelansprüche zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 % der 
Summe der Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme. 

 
 
9 Bürgschaften 
 

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist das dafür jeweils einschlägige Formblatt 
des Auftraggebers zu verwenden und zwar für 
- die Vertragserfüllung bei Bauaufträgen das Formblatt „HVA B-StB 
Vertragserfüllungsbürgschaft“ und bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen  das 
Formblatt „HVA L-StB Vertragserfüllungsbürgschaft“ 
- die Mängelansprüche bei Bauaufträgen das Formblatt „HVA B-StB 
Mängelanspruchsbürgschaft“ und bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen  das 
Formblatt„HVA L-StB Vertragserfüllungsbürgschaft“ 
-  vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz  
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3 VOB/B bei Bauaufträgen das Formblatt „HVA B-StB Abschlagszahlungs 
/Vorauszahlungsbürgschaft“ und vereinbarte Vorauszahlungen und 
Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz  
3 VOB/B bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen das Formblatt „HVA L-StB 
Abschlagszahlungs /Vorauszahlungsbürgschaft“ 
 

10 Technische Spezifikationen 
 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale 
Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische 
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug 
genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz „oder gleichwertig“ 
immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

 
11 Rechnungen 

   
Rechnungen sind mit Angabe der Bestellscheinnummer des Auftraggebers und der 
Zuordnung zur jeweiligen Bestellposition elektronisch (per e-mail) im PDF-Format an 
die E-Mail-Adresse Rechnungswesen@vgf-ffm.de zu senden. Zusätzlich können 
strukturierte elektronische Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.0 eingelesen werden. 
Bei fehlenden Angaben oder einer nicht möglichen Zuordnung geht die Rechnung an 
den Auftragnehmer zurück. 
   

 

 
12 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

☐   Keine 

☒   Siehe beigefügte Unterlage 

 

Anlagen: ☒    Weitere Besondere Vertragsbedingungen 
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(Name und Anschrift des Bieters)   

Vergabenummer:      
 
 
 
 

Verpflichtungserklärung   

zu Tariftreue und Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen unter Berücksichtigung der  
Vorgaben des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 12. Juli 2021,   
GVBl. S. 338    

Es  wird  darauf  hingewiesen,  dass  sich  die  Verpflichtungserklärung  zu  Tariftreue  und  
Mindestlohn entsprechend den Vorgaben des § 4 HVTG zur Zahlung des Mindestlohns gemäß  
§  20  des  Mindestlohngesetzes  (MiLoG)  bzw.  des  Tariflohns  nach  dem  Arbeitnehmer- 
Entsendegesetz  (AEntG)  nicht  auf  Beschäftigte  bezieht,  die  bei  einem  Bieter  oder  
Nachunternehmer im EU-Ausland beschäftigt sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen.   

Nachfolgende Erklärung ist mit dem Angebot abzugeben.   

1.   Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,   

meinen/unseren Beschäftigten bei der Ausführung der Leistung mindestens diejenigen   
Arbeitsbedingungen  einschließlich  des  Entgelts  zu  gewähren,  die  dem  jeweils   
geltenden Tarifvertrag nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 HVTG oder der jeweils geltenden   
Rechtsverordnung nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 HVTG entsprechen. Soweit die Leistungen   
nicht von Abs. 1, sondern von § 4 Abs. 2 HVTG erfasst werden, verpflichte/n ich/wir   
mich/uns, bei der Ausführung der Leistung mindestens ein Entgelt und die Leistungen   
zu gewähren, die den Vorgaben des MiLoG entsprechen.  Ich/wir nehme/n weiterhin   
zur  Kenntnis,  dass  bei  Vorliegen  von  Anhaltspunkten  dafür,  dass  gegen  diese   
Verpflichtungen verstoßen wird, auf Anforderung dem öffentlichen Auftraggeber oder   
dem Besteller deren Einhaltung nachzuweisen ist.   

 

▪  meinen  /  unseren  Beschäftigten   bei   der  Ausführung  einer  Leistung  über   
Verkehrsleistungen und freigestellte Schülerverkehre mindestens das in Hessen für   
diese  Leistung  in  einem  einschlägigen  und  repräsentativen  mit  einer  tariffähigen   
Gewerkschaft  vereinbarten  Tarifvertrag  vorgesehene  Entgelt  einschließlich  der   
Aufwendungen  für  die  Altersversorgung  und  der  für  entgeltrelevant  erklärten   
Bestandteile  dieser  Tarifverträge  zu  zahlen  und  Erhöhungen   während   der   
Ausführungszeit vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Auszubildende.   

 

2.  Ich/Wir  erkläre/n,  dass  ich/wir  nicht  wegen  eines  Verstoßes  nach  § 21  MiLoG   
(Bußgeldvorschriften) mit einer Geldbuße von wenigstens 2.500 Euro belegt worden   
bin/sind  und  damit  nicht  die  Voraussetzungen  für  einen  Ausschluss  von  der   
Auftragsvergabe nach § 19 Abs. 1 und 3 MiLoG vorliegen.   
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3.  Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, für den Fall des Einsatzes von Nachunternehmen, die   
Erfüllung der Verpflichtungen nach den §§ 4 und 5 HVTG durch die Nachunternehmen   
sicherzustellen und dem öffentlichen Auftraggeber nach Auftragserteilung, spätestens   
vor  Beginn  der  Ausführung  der  Leistung  durch  das  Nachunternehmen,  eine   
Verpflichtungserklärung des Nachunternehmens im vorstehenden Sinne vorzulegen.   
Gleiches gilt, wenn ich/wir oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausführung des   
Auftrags  Arbeitskräfte  eines  Verleihunternehmens  einsetze(n)/einsetzt.  Diese   
Verpflichtung  gilt  entsprechend  auch  für  alle  weiteren  Nachunternehmen  und   
Verleihunternehmen.    

 
 

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,   

dass ein nachweislich schuldhafter Verstoß gegen meine/unsere Verpflichtungen    

•  den Ausschluss meines/unseres Unternehmens von diesem Vergabeverfahren zur   
Folge haben kann,   

•  den Ausschluss meines/unseres Unternehmens für die Dauer von bis zu drei Jahren   
von der Vergabe öffentlicher Aufträge der ausschließenden Vergabestelle zur Folge   
haben kann,    

•  ein solcher Verstoß eine schwere Verfehlung nach § 17 Abs. 2 HVTG darstellt, die   
gemäß § 17 Abs. 9 HVTG der Informationsstelle bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt   
am Main mitgeteilt wird,   

•  nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur außerordentlichen Kündigung berechtigen   
kann.   

    
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________  

(Ort/Datum)    (Firmenbezeichnung/-Stempel)  Name des Erklärenden *)   

*) Die Erklärung ist in Textform gem. § 126 b BGB abzugeben.   
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Bezeichnung der Leistung





				(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)


					 Vertraulichkeitserklärung
					   zum Vergabeverfahren
         "			      	      /										     "
						      

des Bieters / der Bietergemeinschaft ____________________________________________

- nachfolgend als „Bieter“ bezeichnet -

Vorbemerkung
Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH („Auftraggeber“), führt als Vergabestelle ein Vergabeverfahren durch („Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem Bieter Informationen übermittelt, die vertraulich behandelt werden müssen. Ausschließlicher Sinn und Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem Bieter Informationen zur Verfügung zu stellen, die es ihm ermöglichen, ein Angebot im Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur Verfügung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegenüber Dritten ist für die Auftraggeberin von größter Be-
deutung. Ferner ist für die Auftraggeberin von größter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschließlich für Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht für sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklärt der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen
1.1. 	Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
	sowie Informationen, die nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse
	des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen über die Ge-
	schäftsführung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen über die Bereiche Ein-
	kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
	bers.

1.2. 	Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
	dass
	a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter bereits öffentlich bekannt waren,
	b) sie nach ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter ohne dessen Verschulden veröffentlicht
	wurden oder
	c) sich der Bieter diese Informationen unabhängig von den vom Auftraggeber oder einem
	Beratern vorgelegten Informationen zulässigerweise beschafft hat.
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2. Geheimhaltungspflicht
2.1. 	Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
	diesem Vergabeverfahren über den Auftraggeber erhält, vertraulich zu behandeln und 
	geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des 
	Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

2.2. 	Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschließlich zu dem Zweck der
 	Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter 				
	schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche 
	Informationen in sonstiger kopierfähiger Form überlassen werden, ist die Anfertigung von 		
	Kopien ausschließlich zum Zwecke der Durchführung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

2.3. 	Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen, 			
	soweit dies für die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des 
	Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklärung.

2.4. 	Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies für 	
	die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegenüber Beratern oder Mitgliedern 	
	seiner Aufsichtsgremien, die für die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des 
	beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten müssen. Der Bieter sichert zu, den mit 	
	vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen 
	Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklärung verpflichtet wird, 
	sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten) 	
	oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklärungen im 
	Arbeitsverhältnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
	sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige 		
	ausdrückliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem 	
	Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

2.5. 	Der Bieter trägt dafür Sorge, dass ausschließlich diejenigen Mitarbeiter, ausgewählte 
	Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Maßgabe der Ziffern 2.3 und 	
	2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen 		
	schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschließlich Kopien und 
	Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

2.6.	Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behördlichen 	
	oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben 	
	oder zu veröffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverzüglich, nachdem er 	
	selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und 
	vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen, 	
	wie dies nach den einschlägigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich 	
	ist.

2.7. 	Der Bieter wird den Auftraggeber unverzüglich informieren, wenn der Bieter, dessen 
	Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter 	
	Verstoß gegen diese Erklärung weitergegeben wurden
.
2.8. 	Die Verpflichtung gemäß vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit 	
	der erlangten Informationen schließt insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche 
	Informationen außerhalb des Vergabeverfahrens nicht für Wettbewerbszwecke zu nutzen.
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3. Herausgabe, Vernichtung, Löschung
3.1. 	Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurückbehaltungsrecht, an den 
	vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten 	
	vertraulichen Informationen (einschließlich sämtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften, 	
	Aufzeichnungen auf Datenträgern und sonstigen Vervielfältigungen) zurückzugeben oder zu 		
	vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren 		
	interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das 
	Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

3.2. 	Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter überlassenen 
	vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen über 
	vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese 
	vernichtet beziehungsweise gelöscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner 	
	Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahrens 
	ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf 
	Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich 	
	nachzuweisen.

3.3. 	Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
	diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberührt. Die Herausgabepflicht 	
	nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag 
	erhält. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem 
	Auftraggeber	und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

3.4. 	Soweit auf Datenträgern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren 	
	Vernichtung oder Löschung nach Maßgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmöglich ist, sichert der 	 
	Bieter zu, dafür Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten 	
	zugänglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach Maßgabe dieser Erklärung 
	verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich 
	darüber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder 	
	löschbaren vertraulichen Informationen haben.

4. 	Pflichtverletzung
	Verstößt der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden 	
	Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem 	
	Auftraggeber insbesondere Schadensersatz für bereits vom Auftraggeber an den Bieter 
	gezahlte Vergütungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines	
	erneut durchzuführenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

5. 	Geltungsdauer
	Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklärung wird durch die 	
	Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Rückgabe beziehungsweise 
	Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berührt.

6. 	Schlussbestimmung
6.1. 	Jegliche Änderung und Ergänzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses 				
	Erklärungsinhalts bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine 
	Vereinbarung über den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.
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6.2. 	Sollte eine Bestimmung dieser Erklärung ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so
	bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Erklärung in Kraft. Die ungültige Bestimmung gilt in
	Übereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklärung durch eine gültige 
	Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulässigen in ihrer wirtschaftlichen 
	Auswirkung der ungültigen Bestimmung so nahe wie möglich kommt. Entsprechendes gilt für 	
	etwaige unbeabsichtigte Regelungslücken.

6.3. 	Diese Vertraulichkeitserklärung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
	Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser 
	Vertraulichkeitserklärung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.


Wir erklären hiermit ausdrücklich unser Einverständnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:




_______________________, den ________________
Ort Datum




______________________________________
(Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschaft)
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Name und Anschrift des Bieters:
 

Ort:  

Datum:  

Tel.:  

Fax:  

E-Mail:  

Ust.-ID-Nr.: 
 

Az.-Nr.: 
 

  

 

Angebotsschreiben 
 
Bezeichnung der Leistung: 
 

  

  

 
Ihre Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom  

Anlagen*):  Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –  

   Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)  

   HVA L-StB Eigenerklärung Eignung 

   Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) 

   HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 

   HVA L-StB Erklärung der Bietergemeinschaft 

   Nebenangebote 

    

    

 

1 Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an.  
An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden. 

 
2 Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungs-

beschreibung beträgt: 

     EUR 

 
3 Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: 

St. 

 
4 Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote: 
 

     % 

 
*) vom Bieter anzukreuzen und beizufügen 

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)

Einkauf & Materialwirtschaft

Kurt-Schumacher-Str. 8

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

VGF 144/26 RV SiGeKo-Leistungen
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5  Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen 
 folgende Unterlagen: 

– „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) – Ausgabe 2003“, 
 

 

– Unterlagen gem. Aufforderung bzw. EU Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B. 

6 Ich/Wir erkläre(n),  

   dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

  dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. 
 anderen Unternehmen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

7  Ich/Wir erkläre(n), dass 

– ich/wir den Wortlaut des vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich 
anerkenne(n). 

– mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes 
sind. 

– das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn 
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertiger Art bzw. oder 
gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) 
eingetragen wurden. 

– falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die 
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. 

 

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot), Name in Textform (bei elektronischem Angebot in Textform) 

 

 

 
 (Stempel und Unterschrift) 

Ist 
- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die 

die Erklärung abgibt, nicht angegeben, 
- ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder 
- ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert, 
wird das Angebot ausgeschlossen. 
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Name und Anschrift des Bewerbers/Bieters 
Ort: 

Datum: 

Tel.: 

Fax: 

E-Mail: 

Ust.-ID-Nr.: 

Eigenerklärung zur Eignung 
(vom Bew erber/Bieter bzw . Mitglied der Bew erber-/Bietergemeinschaft auszufüllen 

sofern nicht eine EEE eingereicht w ird oder ein anderer Eignungsnachw eis zugelassen ist) 

Bezeichnung der Leistung: 

(w ie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestätigung)  

I. Nichtvorliegen von Ausschlussgründen

Angabe über Ausschlussgründe gemäß § 42 VgV bzw. § 31 UVgO in Verbindung mit § 123 und § 124 
GWB 

Ich erkläre/wir erklären, dass für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß den §§ 123 
und 124 GWB vorliegen, die meine/unsere Zuverlässigkeit in Frage stellen. 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht 
• gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder

• gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder
• gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz
mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen

oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur 
Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der 

Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO 
beim Bundesamt für Justiz anfordern. 

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung 

Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben 
sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unter-
fallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben. 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse 1 und  eine 

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes2 auf gesondertes Verlangen vorlegen. 

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

    Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde 
und sich/mein Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 

 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 

1 Sow eit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist 

2 Sow eit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 

VGF 144/26 RV SiGeKo-Leistungen
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II. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 

Ich bin/Wir sind in einem Berufs-/Handelsregister eingetragen. 
Ich bin/wir sind nicht zur Eintragung in ein Berufs-/Handelsregister verpflichtet, ich/wir kann/können 

aber auf andere Weise die erlaubte Berufsausübung nachweisen. 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur 
Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen: 

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei 
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.  

III. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

* Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten
Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt:  €* 

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr   €, 
Jahr  €, 
Jahr  €. 

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem 
Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt:  €* 

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr  €, 
Jahr                                                  €, 
Jahr                                                  €. 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine 
Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte 

Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes 
Verlangen vorlegen. 

* Information über die Bilanzen des Bewerbers/Bieters 

Methoden und Kriterien für die transparente, objektive und nichtdiskriminierende Berücksichtigung
des in den Bilanzen angegebenen Verhältnisses zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten*:

 * 

Beigefügt übersende ich die Bilanz meines/unseres Unternehmens 

* Nachweis einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung in bestimmter geeigneter Höhe

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir im Auftragsfall eine Berufshaft- oder Betriebshaftpflichtversicherung 
für Personenschäden in Höhe von mindestens                        €* und für sonstige Schäden (Sach- 

und Vermögensschäden) in Höhe von mindestens                      €* abschließen werde(n). 

Eine entsprechende Zusicherung der Versicherung bzw. einen entsprechenden Ver-

sicherungsnachweis werde ich auf gesondertes Verlangen übersenden. 
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IV. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

   * Vorlage geeigneter Referenzen über früher ausgeführte Liefer- und Dienstleistungen der in 
 den letzten höchstens drei Jahren erbrachten wesentlichen Leistungen 

      * Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als drei Jahre zurückliegen 

 
 Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in mindestens             *  Fällen vergleichbare Leistungen erbracht 
 habe(n). 

 1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des 
 Auftraggebers: 

 

  

 

  

 

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des 
 Auftraggebers: 

 

  

 

  

 

 3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des 
 Auftraggebers: 

 

  

 

  

 

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter 

Anlage vorzunehmen. 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir für die 
oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das 

Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen. 

 

3
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  * Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit 
 der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen 

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte  
zur Verfügung stehen. 

 

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen 

Namen der Personen mit Funktion 
(auch technische Leitung) 

Berufliche Qualifikation 

  

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 

gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder 
sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu 
den Personen einreichen 
 

 

   * Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens 

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens 

 

   * Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens 

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens 
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   * Beschreibung der Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens 

 
Angabe der Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens 

 

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
 

 
 

   * Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem 
 Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht 

 

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen 
zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht 

 

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
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   * Bei komplexer Art der zu erbringenden Leistung oder bei solchen Leistungen, die 
 ausnahmsweise einem besonderen Zweck dienen sollen, eine Kontrolle, die vom 
 öffentlichen Auftraggeber oder in dessen Namen von einer zuständigen amtlichen Stelle im 

 Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgeführt wird; diese Kontrolle betrifft die 
 Produktionskapazität beziehungsweise die technische Leistungsfähigkeit und 
 erforderlichenfalls die Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens 

 sowie die von diesem für die Qualitätskontrolle vorgesehenen Vorkehrungen 
 

Folgende Kontrollen werden vom öffentlichen Auftraggeber oder in dessen Namen von einer 
zuständigen amtlichen Stelle im Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgeführt: 

 

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
 

 

   * Studien- und Ausbildungsnachweise sowie Bescheinigungen über die Erlaubnis zur 
 Berufsausübung für die Inhaberin, den Inhaber oder die Führungskräfte des Unternehmens, 
 sofern diese Nachweise nicht als Zuschlagskriterium bewertet werden 

 

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Bescheinigungen und Erlaubnisse zur 
Berufsausübung: 

 

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 

gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
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   * Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der 

 Auftragsausführung anwendet 
 

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung 
anwenden: 

 

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
 

 

    * Erklärung, aus der die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl des Unternehmens und 

 die Zahl seiner Führungskräfte in den letzten drei Jahren ersichtlich ist 

Ich/Wir erkläre(n), dass wir im Durchschnitt der letzten drei Jahre über folgende Anzahl von 
Beschäftigten und Führungskräften verfügten: 
 

Anzahl der Beschäftigten Anzahl Führungspersonal 

  

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 

gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 

 

    * Erklärung, aus der ersichtlich ist, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche 
 technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt 

 

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und 
technische Ausrüstung 

 

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
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    * Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir als Unteraufträge zu vergeben beabsichtige (n) 

 
Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir als Unteraufträge zu vergeben: 

 
 
Siehe ausgefüllter Vordruck HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen 
Unternehmen 

 

 

    * Bei Lieferleistungen Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Güter 

 

Folgende Muster, Beschreibungen oder Fotografien der von mir/uns zu liefernden Güter habe ich 
beigefügt: 

 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/wir die Echtheit 
auf gesondertes Verlangen des öffentlichen Auftraggebers nachweisen. 
 

 

    * Bei Lieferleistungen Bescheinigungen, die von als zuständig anerkannten Institutionen oder 

 amtlichen Stellen für Qualitätskontrolle ausgestellt wurden, mit denen bestätigt wird, dass 
 die durch entsprechende Bezugnahmen genau bezeichneten Güter bestimmten technischen 
 Anforderungen oder Normen entsprechen 

 

Die Einhaltung der technischen Anforderungen oder Normen durch Bescheinigung hierzu 
anerkannter Institutionen oder amtlicher Stellen wird bestätigt. 

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
 

 

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes 

Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und 
mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig 
innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden. 

 

 

 

  
          (Stempel und Unterschrift) 

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig 

 

Hinweis: 

Bei den mit „ * „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, 

ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene Eignungsnachweis verlangt wird. 
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Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung 

  

 (wie Aufforderung zur Angebotsabgabe) 

 

Verpflichtungs- und Eigenerklärung 

zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berücksichtigung der 

Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)* 

 

 

Bezeichnung/Name des Auftragnehmers: ___________________________________ 

 

 

Die nachfolgende Erklärung ist mit dem Angebot abzugeben.  

 

1. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns bei der Ausführung der Leistung  

 

a) die in § 2 Abs. 2 und 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt im 

eigenen Geschäftsbetrieb einzuhalten und gegenüber den am Auftrag unmittelbar oder mittelbar 

beteiligten Unterauftragnehmer:innen, Verleihunternehmen:innen und Lieferant:innen entlang der 

Lieferkette angemessen zu adressieren.   

 

b) in regelmäßigen Abständen (mindestens einmal jährlich) Schulungen/ Weiterbildungen zu den 

Verpflichtungen nach lit. a) für betroffene Mitarbeitergruppen im eigenen Geschäftsbereich durchzuführen 

sowie unsere Mitarbeitenden über das bestehende Beschwerdeverfahren des AG gemäß § 8 LkSG und 

den Zugang zu diesem zu informieren (www.stadtwerke-frankfurt.de Hinweisgeber-System: 

Regelwerke VGF).  
 

c) angemessene Kontrollmaßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Verpflichtungen nach lit. a) im 

eigenen Geschäftsbereich sicherzustellen und Vereinbarungen oder Zusicherungen zum Schutz der 

Menschenrechte und der Umwelt entlang der Lieferkette durchzusetzen.   

 

d) bei einer bereits eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Verletzung der Verpflichtungen nach lit. 

a) im eigenen Geschäftsbereich unverzüglich angemessene Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, um diese 

Verletzung zu verhindern und zu beenden oder – soweit dies unmöglich oder unzumutbar ist – zu 

minimieren.      

 

e) bei substantiierter Kenntnis des Auftraggebers über eine Verletzung oder mögliche Verletzung der unter 

lit. a) genannten Verbote durch am Auftrag unmittelbar oder mittelbar beteiligte Unterauftragnehmer:innen, 

Lieferant:innen oder Verleihunternehmen auf Verlangen des Auftraggebers anlassbezogen ein Konzept 

zu erstellen und umzusetzen, um solche Verletzungen zu verhindern und zu beseitigen oder – soweit dies 

unmöglich oder unzumutbar ist – zu minimieren.     

 

Die Angemessenheit bestimmt sich nach § 3 Abs. 2 LkSG. Weitergehende gesetzliche Verpflichtungen 

des Auftragnehmers nach dem LkSG bleiben unberührt.  

 

 

2. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns:  

 

a) dem Auftraggeber auf Verlangen binnen angemessener Frist schriftliche Auskünfte über die Einhaltung 

der in § 2 Abs. 2 und Abs. 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt 

bei der Ausführung des Auftrags zu erteilen. Dies gilt unbeschadet etwaiger gesetzlicher Berichtspflichten 

des Auftragnehmers nach § 10 Abs. 2 LkSG. Das Auskunftsverlangen des Auftraggebers kann umfassend 
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oder z.B. auf bestimmte Verbote, bestimmte Unternehmen oder Standorte oder bestimmte 

Produktgruppen oder Produkte beschränkt sein. Von Unternehmen, die ihrerseits den Verpflichtungen des 

LkSG unterliegen, können Auskünfte zu allen nach diesem Gesetz zu erhebenden Informationen verlangt 

werden.     

 

b) den Auftraggeber auf Verlangen über die nach Ziffer 1 getroffenen Maßnahmen zu informieren und bei 

Vorliegen von Anhaltspunkten dafür, dass gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 verstoßen wird, deren 

Einhaltung gegenüber dem Auftraggeber nachzuweisen.  

 

c)  den Auftraggeber auf Verlangen zu bevollmächtigen, Auskünfte über die Einhaltung der in § 2 Abs. 2 und 

3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt bei der Ausführung des 

Auftrags sowie der nach Ziffer 1 getroffenen Maßnahmen bei Dritten einzuholen.   

 
  

 

3. Bei einem schweren oder fortgesetzten Verstoß des AN gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 oder 2 ist der 

AG zur fristlosten Kündigung des Auftrags berechtigt. 

 

 

4. Mir/Uns ist bekannt, dass Unternehmen von der Teilnahme an einem Verfahren über die Vergabe eines Liefer-, 

Bau- oder Dienstleistungsauftrags bis zur nachgewiesenen Selbstreinigung nach § 125 des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen ausgeschlossen werden sollen, die wegen eines rechtskräftig festgestellten 

Verstoßes nach § 24 Absatz 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) mit einer Geldbuße nach Maßgabe von 

§ 22 Absatz 2 LkSG belegt worden sind. 

 

 

5. Ich/Wir erkläre(n) hiermit,  

 

a) dass keine Strafen oder Geldbußen für die vorgenannten Tatbestände oder nach vergleichbaren 

Vorschriften anderer Staaten gegen mein/unser Unternehmen oder eine Person verhängt worden sind, 

deren Verhalten meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist, 

 

b) dass keine zuvor genannten Gründe vorliegen, die einen Ausschluss meines/unseres Unternehmens von 

der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen könnten. 

 

6. Mir/Uns ist bekannt, dass die Nichtvorlage oder die Unrichtigkeit vorstehender Erklärungen zu meinem/unserem 

Ausschluss von diesem und künftigen Vergabeverfahren sowie zur Kündigung eines etwaig erteilten Auftrags 

führen kann. 

 

 

7. Ich/wir bin/sind uns bewusst, dass der Auftraggeber verlangen kann, dass mein/unser Unternehmen die 

vorstehenden Erklärungen von Unterauftragnehmern zu fordern hat und diese vor Zustimmung des Auftraggebers 

zur Weiterbeauftragung vorzulegen sind. 

 

 

8. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns darüber hinaus: 

 

a) bei der Ausführung der vertraglich geschuldeten Leistungen alle mich/uns betreffenden Rechtsvorschriften 

zur Bekämpfung der Korruption einzuhalten. Diese Verpflichtung umfasst in jedem Fall das Verbot 

unrechtmäßiger Zahlungen oder der Gewährung anderer unrechtmäßiger Vorteile an Amtsträger:innen, 

Geschäftspartner:innen, an deren Mitarbeiter:innen, Familienangehörige oder sonstige Partner:innen, und 

das Verbot von Beschleunigungszahlungen an Amtsträger:innen oder sonstige Personen. Die 

Vertragsparteien werden sich gegenseitig bei Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption unterstützen 

und sich insbesondere gegenseitig unverzüglich informieren, soweit sie Kenntnis oder einen konkreten 

Verdacht von Korruptionsfällen haben, die mit diesem Vertrag oder seiner Erfüllung in einem konkreten 

Zusammenhang stehen.  

 

b) meine/unsere Sublieferant:innen im Zusammenhang mit dem Auftrag sorgfältig auszuwählen. Im Rahmen 

des mir/uns Möglichen und Zumutbaren fordere ich/wir die/den jeweiligen Sublieferanten zur Einhaltung 

alle ihn/sie betreffenden Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Korruption auf. 
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* Alle Verweise auf das LkSG beziehen sich auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vom 16. Juli 2021 (BGBl. 

I S. 2959) in der am 01.01.2023 in Kraft tretenden und sodann jeweils aktuellen Fassung. Diese 

Verpflichtungserklärung wird mit Vertragsschluss verbindlich. Sie gilt unabhängig von dem Zeitpunkt des 

vollständigen In-Kraft-Tretens des LkSG.   

 

 

                                                      

 Ort, Datum               Unterschrift/Stempel                                     
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NK13.3 161225  EE Russland_national 

Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung 

  

 (wie Aufforderung zur Angebotsabgabe) 

 
Eigenerklärung zur Einhaltung  

der Sanktion gegen Russland  

in der jeweils geltenden Fassung (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/ALL/?uri=celex%3A32014R0833) Artikel 5 aa, 5 k Verordnung (EU) Nr. 833/2014, 

Verordnung (EU) Nr. 269/2014 Art. 2, Anhang I über restriktive Maßnahmen angesichts Handlungen 

Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren sowie die die territoriale Unversehrtheit, 

Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen 

 
Bezeichnung,  Name des Bewerbers / Bieters / Auftragnehmers / Bietergemeinschaft 

Nachunternehmer / Eignungsverleiher 

                               

 
Nachfolgende Erklärung gebe/n ich/wir verbindlich ab:  

 
Der Bewerber / Bieter / Auftragnehmer / die Bietergemeinschaft gehört / gehören nicht zu den 
genannten Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland im Sinne folgender 
Vorschriften aufweisen; 
 
dass während der Vertragslaufzeit keine als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder 
Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des 
Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen eingesetzt 
werden, die zu genannter Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschriften 
gehören und auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt: 
 

a) mit einer in Russland niedergelassenen nachfolgend aufgeführten juristischen Person, Organisation 

oder Einrichtung, die sich unter öffentlicher Kontrolle oder zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft 

befindet oder bei dem Russland und seine Regierung oder Zentralbank das Recht auf 

Gewinnbeteiligung hat oder Russland und seine Regierung oder Zentralbank andere wesentliche 

wirtschaftliche Beziehungen unterhält,  

 

b) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die außerhalb der Union niedergelassen ist 

und deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer nachfolgend aufgeführten 

Organisation gehalten werden, oder  

 

c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen oder auf Anweisung einer der 

nachfolgend aufgeführten Organisationen handelt. 
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NK13.3 161225  EE Russland_national 

 

Liste der betroffenen staatseigenen Unternehmen:  

OPK OBORONPROM  

UNITED AIRCRAFT CORPORATION  

URALVAGONZAVOD  

ROSNEFT  

TRANSNEFT  

GAZPROM NEFT  

ALMAZ-ANTEY  

KAMAZ  

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)  

JSC PO SEVMASH  

SOVCOMFLOT  

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION 

 

d) und sind nicht (und sofern vorliegend, die Mitglieder einer Bietergemeinschaft oder deren 

Subunternehmer), Gegenstand von EU-Sanktionen, wie bspw. denen gegen die in Anhang I der 

Verordnung (EU) Nr. 269/2014 aufgeführten Personen, und befindet sich auch nicht im Eigentum oder 

unter der Kontrolle der dort aufgeführten Personen. 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0269 

Das Kriterium, dass bei der Beurteilung zu berücksichtigen ist, ob eine juristische Person oder Organisation im Eigentum einer 

anderen Person oder Organisation steht, ist der Besitz von mehr als 50% der Eigentumsrechte an einer Organisation oder eine 

Mehrheitsbeteiligung an dieser.) 

 
 

_______________________, den  ________________  

Ort      Datum 

 

 

______________________________________  
Unterschrift 

 

(Elektronische Übermittlung: Diese Erklärung ist unter Angabe des Namens der erklärenden Person ohne Unterschrift gültig, 

sofern Textform nach § 126b BGB zugelassen ist.) 
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(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)  

 

 

 

Eigenerklärung   

zur Akzeptanz von Ausführungsbedingungen 

zur Versicherungspflicht    
 

 

 

Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich mit dieser Erklärung im Falle der Auftragserteilung, für den  
Zeitraum  seiner  Leistungsverpflichtung  eine  Haftpflichtversicherung  als  Versicherung  gegen  
Personen-, Sach- und Vermögensschäden (Betriebshaftpflicht- Versicherung) sowie für Risiken  
nach  dem  Umwelthaftungsgesetz  (Anlagen,  Rest-  und  Regressrisiko/  
Umwelthaftpflicht-Versicherung)  und  dem  Umweltschadengesetz  (Biodiversität/Umweltschaden   
-Versicherung) aufgrund oder im Zusammenhang mit der Durchführung des Vertrages sowie ggf.  
eine Bauleistungsversicherung in ausreichender Höhe abzuschließen und nachzuweisen.   
   
Die Deckungssumme der Betriebs- und Umwelthaftpflicht- Versicherung muss mindestens jeweils EUR 
5 Mio. pauschal für Personen- und Sachschäden sowie EUR 100.000 für Vermögensschäden je 2-fach 
maximiert p.a. (für Betriebshaftpflichtversicherung) bzw. EUR 5 Mio. für Personen-/ Sach- und 
mitversicherte Vermögensschäden, 1-fach maximiert p.a. (Umwelthaftpflichtversicherung) betragen. 
   
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenerklärung zur Akzeptanz von Ausführungsbedingungen zur Versicherungspflicht Seite 1 
 

  

  

Unterschrift    
(soweit Schriftform in Ziffer 7 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gefordert)   
   
   

   

………………………………………………………………….   

  (Unterschrift und ggf. Stempel)   

   
Ist nach Ziffer 7 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots    

•  die Schriftform gefordert und fehlt die Unterschrift an obiger Stelle oder    

•  eine elektronische Signatur gefordert und fehlt diese oder    

•  Textform ausreichend aber der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben,  

  so wird das Angebot ausgeschlossen. Das Recht zur Nachforderung bleibt unberührt.    
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HVA L-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 04-17 

Bezeichnung der Leistung 

  

  

 

(w ie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestätigung)  

 

Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen) 

 

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied  

USt-ID:  

Weitere Mitglieder: 

Mitglied  

USt-ID:  

Mitglied  

USt-ID:  

Mitglied  

USt-ID:  

 

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden.  

Wir erklären, dass 

- der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,  

- alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

 

 

 

 (Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift) 

 

 

 

 (Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift) 

 

 

 

 (Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift) 

 

 

 

 (Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift) 

VGF 144/26 RV SiGeKo-Leistungen
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HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17 Seite 1 
 

Bezeichnung der Leistung: 
 

  

  

 

(w ie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestätigung) 
 

Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern 
bzw. anderen Unternehmen 

 

 
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der 

Teilleistungen, für die ich mich/wir uns der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen werde(n). 
 

OZ Beschreibung der Teilleistung 
Namen des Unternehmens 

(erst nach gesonderter 

Aufforderung der Vergabestelle) 

Eignungsleihe*) 
(Ja/Nein) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

*) Sofern für die von einem Unterauftragnehmer zu erbringende Teilleistung der Bieter nicht geeignet ist, 
 liegt ein Fall der Eignungsleihe hinsichtlich der technischen oder beruflichen Leistungsfähigkeit vor. 

 

VGF 144/26 RV SiGeKo-Leistungen
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HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17 Seite 2 
 

Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
 

Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschaftlichen und 
finanziellen Leistungsfähigkeit der Kapazitäten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n) 
ich/wir nachfolgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen 

Unternehmen. 
 

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des 

Unternehmens 

Angabe zu der von diesem Unternehmen 

überlassenen Eignung 
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1 Grundlagen 

 

Grundlagen dieser Geschäftsanweisung sind die gültigen Vorschriften: 

 Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab) 

 Straßenverkehrsordnung (StVO) 

 Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) 

 Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 95) 
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2 Geltungsbereich, Allgemeines 

2.1  

Diese Geschäftsanweisung gilt für die Abwehr von Gefahren aus und für den Bahnbetrieb beim 

Arbeiten im Bereich von Gleisen. Organisatorische Maßnahmen, die für die Einrichtung einer 

Baustelle, deren Durchführung und die Wiederaufnahme des Fahrbetriebes unter der Beach-

tung der Betriebssicherheit im BOStrab abgenommenen Schienennetz nötig sind, werden in 

dieser Geschäftsanweisung nicht beschrieben. Dazu ist die DA-A-010 Dienstanweisung zur 

Durchführung von Baumaßnahmen im Schienennetz der VGF (DA Bau) zu beachten. 

2.2  

Die Geschäftsanweisung gilt für alle Mitarbeiter und Betriebsfremde, die im Gleisbereich der 

VerkehrsGesellschaft Frankfurt mbH, im folgenden VGF genannt, und dessen unmittelbaren 

Gefahrenbereich arbeiten. 

2.3  

Jeder, der Tätigkeiten im Gleisbereich und dessen Gefahrenbereich ausführen will, muss die 

Geschäftsanweisung der VGF kennen, mit den maßgebenden Gesetzen, Verordnungen und 

berufsgenossenschaftlichen Vorschriften vertraut sowie über die betrieblichen Gegebenheiten 

unterwiesen sein und sich danach verhalten. Der Unternehmer oder sein Beauftragter hat sich 

vor Beginn der Arbeiten vom verantwortlichen Mitarbeiter des Bahnbetreibers unterweisen zu 

lassen. 

2.4  

Jeder, der Tätigkeiten im Gleisbereich und dessen Gefahrenbereich ausführt, ist in regelmäßi-

gen Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich, über den Inhalt der Geschäftsanweisung 

sowie die maßgebenden Gesetze, Verordnungen und berufsgenossenschaftliche Vorschriften 

zu unterweisen. Über die erfolgte Unterweisung ist ein schriftlicher Nachweis zu führen. Der 

Bahnbetreiber und alle Unternehmer oder seine Beauftragten sorgen für eine geeignete Unter-

weisung ihrer Bediensteten (siehe BGV A1 § 7, BGV D33 §5). 
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2.5  

Zum vorbeugenden Brand- und Explosionsschutz sowie dem Verhalten bei Bränden sind die 

Festlegungen der Anlage 5   Sicherung gegen Feuer- und Explosionsgefahren einschließlich 

des Erlaubnisscheines sowie der Anlage 6   Verhalten im Brandfall zu beachten. 
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3 Begriffsbestimmungen 

3.1  

Arbeiten im Sinne dieser Vorschrift sind alle Tätigkeiten, die für den Bahnbetrieb, den Bau und 

die Instandhaltung von Betriebsanlagen erforderlich sind. Dazu gehören auch damit zusam-

menhängende Arbeiten wie die Beseitigung von Störungen, Begehungs- und Kontrolltätigkeiten 

sowie andere Arbeiten. Weiter sind dies Tätigkeiten im Umfeld der Betriebsanlagen, bei denen 

nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Gleisanlagen versehentlich betreten werden oder 

Arbeitsgeräte in diese einschwenken oder fallen können. 

3.2  

Annäherungsstrecke ist die Mindestentfernung der Spitze des Zuges bis zum Baustellenan-

fang, die nötig ist, um ungefährdet Personen im Gleisbereich so rechtzeitig warnen zu können, 

dass sie gefahrlos den Gleisbereich verlassen können und das im Notfall das Fahrzeug ange-

halten werden kann. 

3.3  

Bahnbetreiber im Sinne dieser Geschäftsanweisung ist die für den Bahnbetrieb zuständige 

Stelle. Dies ist bei der VGF jeweils der verantwortliche Fachbereich. 

Führen Dritte Arbeiten in der Nähe des Gleisbereiches aus, wird die Funktion der für den Bahn-

betrieb zuständigen Stelle vom Fachbereich NT31 wahrgenommen. Sind U-Bahn-Stationen 

oder das Tunnelbauwerk von den Arbeiten Dritter betroffen, wird die Funktion der für den Bahn-

betrieb zuständigen Stelle von NT33 wahrgenommen. 

Der Sicherheitstechnische Dienst ist unterstützend einzubinden. 

3.4  

Bauleiter ist der mit der Bauleitung Beauftragte. Bei Bauarbeiten, die durch eigene Mitarbeiter 

ausgeführt werden, ist der Bauleiter (der Verantwortliche) neben der Abwehr der Gefahren für 

den Bahnbetrieb auch für die Abwendung von Gefahren aus dem Bahnbetrieb verantwortlich. 
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3.5  

Ein behelfsmäßiger Sicherheitsraum kann unter dem Bahnsteig oder dem Laufsteg angeord-

net sein. Er muss mindestens 0,7 m breit und mindestens 0,7 m hoch sein. 

3.6  

Dienstfähigkeit ist die körperliche und geistige Leistungsvoraussetzung des Beschäftigten, die 

einen vorschriftsmäßigen und sachgerechten Arbeitseinsatz gewährleistet. 

3.7  

Einzelgänger sind einzelne besonders unterwiesene Personen (z.B. Weichenschmierer, Stre-

ckenläufer, Sicherungsaufsichtskräfte, Sicherungsposten etc.) mit besonderen Voraussetzun-

gen und Tätigkeiten gemäß Kapitel 18. 

3.8  

Die elektrische Bahnanlage (siehe DIN EN 50122-1) ist ein elektrisches Bahn-Verteilernetz, 

das Energie für Schienenfahrzeuge liefert. Zu dieser Anlage gehören: 

 Fahrleitungsanlagen 

 Rückleitungen von elektrischen Bahnen 

 Elektrische Anlagen, die unmittelbar oder über Transformatoren aus der Fahrleitung ge-

speist werden 

 Elektrische Anlagen in Kraftwerken und Unterwerken, welche ausschließlich der Erzeu-

gung und der Verteilung von elektrischer Energie zur unmittelbaren Speisung der Fahr-

leitung dienen 

 Elektrische Anlagen von Schaltstellen 

3.9  

Elektrofachkraft für Arbeiten an Fahrleitungsanlagen bzw. Zugsicherungsanlagen ist, wer auf-

grund seiner Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Best-

immungen die übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann. 
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3.10  

Die elektrotechnisch unterwiesene Person muss über die ihr übertragenen Aufgaben und 

notwendigen Schutzmaßnahmen sowie über mögliche Gefahren bei unsachgemäßem Handeln 

unterwiesen sein. 

3.11  

Erde ist das Potenzial des leitfähigen Erdreiches, dessen elektrisches Potential an jedem Punkt 

vereinbarungsgemäß gleich null gesetzt wird. 

3.12  

Fahrbereich ist der von bewegten Schienenfahrzeugen einschließlich der transportierten Güter 

in Anspruch genommene Raum. 

3.13  

Die Fahrleitung ist ein Leitersystem zur elektrischen Energieversorgung von Fahrzeugen über 

Stromabnehmereinrichtungen. 

3.14  

Die Fahrleitungsanlage umfasst: 

 alle Oberleitungsdrähte einschließlich Längstragseil, Fahrdraht und Rückleiterseil, Er-

dungsseil, Blitzschutzseil, Speiseleitung und Verstärkungsleitung, wenn sie an den 

Tragkonstruktionen befestigt sind. 

 Gründungen, Tragkonstruktionen und alle anderen Komponenten, die der Halterung, 

Seitenführung, Absicherung oder Isolierung der Leiter dienen. 

 Schaltgeräte, Überwachungs- und Schutzeinrichtungen, die an den Tragkonstruktionen 

befestigt sind. 

3.15  

Gefahren aus dem Bahnbetrieb sind Gefahren, die von Schienenfahrzeugen oder von Be-

triebsanlagen (z.B. Fahrleitungsanlage, bewegliche Weichenteile) ausgehen. 
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3.16  

Gleisbereich ist der Bereich, in dem Beschäftigte durch bewegte Schienenfahrzeuge gefährdet 

werden können, dies schließt auch den Fahrleitungsbereich ein. Die Begrenzung des Gleisbe-

reiches muss unter Berücksichtigung der jeweils örtlich auftretenden Gefährdungsmöglichkeiten 

nach den Umständen des Einzelfalls festgelegt werden (z.B. Arbeiten an der Bahnsteigkante, 

Brücken, Fahrleitungsanlagen, Signalanlagen, Böschungen). 

3.17  

Gleiswechselfahrten sind Fahrten entgegen der Regelfahrtrichtung, wenn diese Strecke mit 

Zugsicherungsanlagen, den zugehörigen Hauptsignalen und den üblichen Signalbildern ausge-

stattet ist.  

3.18  

Kleingruppen sind Gruppen bis max. 3 besonders unterwiesene Personen gemäß Kapitel 19. 

3.19  

Langsamfahrstelle ist ein durch Geschwindigkeitssignale (vgl. Anlage 8   Geschwindigkeits-

signale) gekennzeichneter Gleisabschnitt, in dem eine verminderte Geschwindigkeit vorge-

schrieben ist. 

3.20  

Die Rückleitung beinhaltet alle Leiter, die den vorgesehenen Pfad für den Bahnrückstrom und 

den Strom im Fehlerfall bilden: 

 Fahrschienen 

 Rückleiter 

 Rückleitungsverstärkungen 

 Schienenquerverbinder 

 Schienenlängsverbinder 

 Gleisverbinder 

 Erdungsverbindungen von Geräten, die im Fehlerfall vom Fahrdraht berührt werden 

können 
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3.21  

Sicherheitsraum ist der Bereich außerhalb des Fahrbereiches, in den die Beschäftigten vor 

herannahenden Schienenfahrzeugen ausweichen können. Er muss mindestens 2 m hoch und 

0,7 m breit sein (Anlage 3   Darstellung von Sicherheitsräumen). Fehlende Sicherheitsräume 

sind in der Örtlichkeit gekennzeichnet (Anlage 2   Lage fehlender Sicherheitsräume). 

3.22  

Die Tätigkeit der Sicherungsaufsichtskraft umfasst den Einsatz der Sicherungsposten und die 

Beaufsichtigung der Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung von Gefahren aus dem Bahnbe-

trieb. Bei Arbeiten im Bereich von Gleisen durch ein Unternehmen ist von diesem eine Siche-

rungsaufsichtskraft vorzuschlagen. Eine schriftliche Bestätigung muss von der VGF erfolgen. 

3.23  

Sicherungsposten warnen die Beschäftigten vor sich nähernden Schienenfahrzeugen. 

3.24  

Tauglichkeit ist die Erfüllung der arbeitsmedizinischen Anforderungen. 

3.25  

Tunnelpotenzial ist das Potenzial des Bauwerkes und aller Einbauten, die mit ihm elektrisch 

leitend verbunden sind. 

3.26  

Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsanweisung sind Fremdfirmen und alle VGF- Fachbe-

reiche, die nicht Bahnbetreiber sind. 

3.27  

Verantwortliche im Sinne dieser Geschäftsanweisung sind die mit der Durchführung und 

Durchsetzung des Arbeitsschutzes beauftragten Mitarbeiter der VGF sowie der beauftragten 

Unternehmen. 
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3.28  

Verantwortliche Mitarbeiter des Bahnbetreibers (VGF) für die Vorgabe der Sicherungsmaß-

nahmen gemäß Kapitel 5.2, sind durch den jeweiligen Fachbereichsleiter schriftlich zu bestellen 

und sind als Sicherungsaufsichtskräfte aus- und fortgebildet. 

3.29  

Warnposten müssen ihre Tätigkeit darauf beschränken, die Verkehrsteilnehmer in umsichtiger 

Weise vor einer Verkehrseinschränkung oder Gefahrenstelle zu warnen. 
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4 Verantwortung für die Unfallverhütung 

4.1  

Für die Durchführung der Maßnahmen gegen Gefahren aus und für den Bahnbetrieb bei Arbei-

ten im Bereich von Gleisen ist der jeweils verantwortliche Fachbereich zuständig. 

4.2  

Die Mitarbeiter der VGF haben für die ihnen übertragenen Aufgaben aus dem Bahnbetrieb die 

Verantwortung im Rahmen ihrer Stellung im Unternehmen. 

4.3  

Der verantwortliche Mitarbeiter des Bahnbetreibers (Nr. 3.28) hat alle Sicherungsmaßnahmen 

für Arbeiten im Gleisbereich vorzugeben und deren Umsetzung in geeigneter Weise zu überwa-

chen. Werden die Arbeiten im Gleisbereich durch einen Unternehmer (Nr. 3.26) ausgeführt, 

sind die Sicherungsmaßnahmen durch den verantwortlichen Mitarbeiter des Bahnbetreibers in 

einer Sicherungsanweisung anzuordnen (Anlage 11   Sicherungsanweisung für Arbeiten im 

Bereich von Gleisen). Das betrifft auch die Bestellung der Sicherungsaufsichtskraft und bei Be-

darf die Einsetzung eines Koordinators. 

4.4  

Der Unternehmer hat Beginn, Änderungen und Ende von Arbeiten im Bereich von Gleisen und 

die erforderlichen Räumzeiten dem verantwortlichen Mitarbeiter des Bahnbetreibers (Nr. 3.28) 

mitzuteilen. Dies betrifft insbesondere Änderungen gegenüber dem abgestimmten Bauablauf 

bzw. Sicherungskonzept. Mit den Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn die Sicherungs-

maßnahmen getroffen sind. Der Unternehmer ist verantwortlich für seine Beschäftigten und hat 

alle Maßnahmen für die Abwendung von Gefahren zu veranlassen. Werden die Arbeiten von 

der VGF ausgeführt, sind die o.g. Aufgaben und Pflichten entsprechend anzuwenden. 

4.5  

Sind mehrere Arbeitsgruppen gleichzeitig tätig, muss ein Koordinator eingesetzt werden, der die 

einzelnen Tätigkeiten aufeinander abstimmt, um mögliche gegenseitige Gefährdungen zu ver-

meiden. Der Koordinator kann auch die Aufgaben einer Sicherungsaufsichtskraft wahrnehmen. 
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4.6  

In Kapitel 14 sind Verantwortung und Aufgaben der Sicherungsaufsichtskraft geregelt. 

4.7  

In Kapitel 15 sind Verantwortung und Aufgaben der Sicherungsposten geregelt. 
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5 Grundsätzliche Sicherungsmaßnahmen 

5.1  

Die Belange der Unfallverhütung sind bereits bei der Planung und Vorbereitung von Arbeiten zu 

berücksichtigen. 

5.2  

Für die Sicherung bei Arbeiten im Gleisbereich können abhängig vom Einzelfall die folgenden 

Maßnahmen zum Einsatz kommen: 

 organisatorische Maßnahmen (z.B. Gleissperrung) festlegen 

 Verwendung der von der VGF zugelassenen technischen Einrichtungen 

 Sicherungsposten einzusetzen 

5.3  

Für Art und Umfang der Sicherungsmaßnahmen sind die Gefährdungen maßgebend, die im 

Wesentlichen bestimmt werden durch die 

 Sichtverhältnisse entsprechend der Örtlichkeit, der Witterung und der Tageszeit 

 Geschwindigkeit, mit der der jeweilige Streckenabschnitt befahren werden darf 

 Anzahl der vorhandenen Gleise u. deren Belegung durch Zug- und Rangierfahrten 

 Tätigkeit und Arbeitsweise (Hand- oder Maschinenarbeit) 

 Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte 

 Ausdehnung der Arbeitsstelle 

 Arbeits- und Umgebungsgeräusche 

 Arbeitsbreite der Geräte 

 Betriebsregelung im Arbeitsgleis (gesperrtes oder nicht gesperrtes Gleis) 

 Fahrten entgegen der Regelfahrtrichtung 

 Nähe zu spannungsführenden Teilen der Fahrleitungsanlage 
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5.4  

Auf der Grundlage der vorhandenen Gefährdungsmöglichkeiten gemäß 5.3 und unter Beach-

tung der örtlichen Bedingungen ist durch den verantwortlichen Mitarbeiter des Bahnbetreibers 

vor Aufnahme der Arbeiten zu bestimmen, welche der unter 5.2 aufgeführten Sicherungsmaß-

nahmen anzuwenden sind. 

5.5  

Mit den Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn die Arbeitsstelle sowohl gegenüber dem 

Schienenverkehr als auch gegenüber dem Straßenverkehr gesichert ist. 

5.6  

Bei Arbeiten durch Betriebsfremde werden der Bauleiter und die Sicherungsaufsichtskraft 

nachweisbar vom verantwortlichen Mitarbeiter des Bahnbetreibers gemäß Abschnitt 4.3 einge-

wiesen. Hierbei sind ihnen die getroffenen Sicherungsmaßnahmen zu erläutern. Der Bauleiter 

hat seine Beschäftigten nachweislich über die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse zu un-

terweisen. Die Sicherungsaufsichtskraft weist gemäß Abschnitt 14.6 die Sicherungsposten ein. 

5.7  

Arbeiten und Sicherungsmaßnahmen müssen ständig aufeinander abgestimmt sein. Ist das 

nicht möglich, sind die Arbeiten einzustellen. 

5.8  

Wenn möglich, ist durch feste Absperrungen (z.B. durch Zäune, Geländer) sicherzustellen, dass 

Beschäftigte nicht unbeabsichtigt in den Gleisbereich geraten oder durch den Straßenverkehr 

gefährdet werden. Dann kann im Allgemeinen auch auf die Warnung vor Fahrten im Nachbar-

gleis verzichtet werden. 

5.9  

Für Absperrungen zum Straßenverkehr sind die Auflagen der Verkehrsbehörde einzuhalten 

(siehe Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen). 
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5.10  

In nebeneinander liegenden, nicht gesperrten Gleisen dürfen Arbeiten gleichzeitig nur ausge-

führt werden, wenn eine eindeutige Zuordnung der Warnsignale möglich und deren Verwechs-

lung ausgeschlossen ist. 

5.11  

Bei Arbeiten in einem gesperrten Streckengleis darf ohne Sicherungsposten gearbeitet werden, 

wenn aufgrund der örtlichen und technischen Bedingungen sichergestellt ist, dass: 

 sich keine Beschäftigten im Gleisbereich der Nachbargleise befinden oder in diesen un-

beabsichtigt hineingelangen können 

 keine Geräte oder Gegenstände in den Gleisbereich der Nachbargleise hineinragen 

können. 

5.12  

Jeder, der Sicherungsaufgaben bei der VGF wahrnimmt, muss die Berechtigung besitzen und 

auf Anforderung vorlegen. 

68



6 Tauglichkeit, Dienstfähigkeit  

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 01.07.2013 GA - 04 
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 01.07.2013 
 
Geschäftsanweisung Arbeiten im Bereich von Gleisen 
Copyright © VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main Seite 19 von 81 
(Nur für den internen Gebrauch)  

6 Tauglichkeit, Dienstfähigkeit 

6.1  

Der Verantwortliche hat dafür zu sorgen, dass der Arbeitseinsatz der Beschäftigten entspre-

chend ihrer Tauglichkeit und Eignung nach den bestehenden Rechtsvorschriften und innerbe-

trieblichen Bestimmungen erfolgt. Die Tauglichkeit kann nur von einem Arbeitsmediziner fest-

gestellt werden. 

6.2  

Jeder Beschäftigte hat dienstfähig zum Dienst zu erscheinen. Die Dienstfähigkeit darf nicht 

durch Übermüdung, Krankheiten, Medikamente, Alkohol und andere Rauschmittel beeinträch-

tigt sein. 

Wer an körperlichen, geistigen oder seelischen Schwächen oder Gebrechen in dem Maße lei-

det, dass seine volle Handlungsfähigkeit auch nur vorübergehend beeinträchtigt ist, muss dies 

seinem Vorgesetzten mitteilen. Ihm dürfen sicherheitsrelevante Arbeiten nicht übertragen wer-

den. Die erforderlichen Maßnahmen sind von den Verantwortlichen durchzuführen. 

Vor und während der Arbeitszeit ist der Genuss von Alkohol und anderen Rauschmitteln, gleich 

in welcher Form, verboten. Dies gilt auch für die Dienstbereitschaft, dienstliche Gänge, Fahrten 

zwischen Arbeitsstellen und dergleichen. 

6.3  

Handelt es sich bei den Beschäftigten um Betriebsfremde, so hat die Fremdfirma, vertreten 

durch ihren Bauleiter bzw. ihren Verantwortlichen, die für die vorgesehene Tätigkeit erforderli-

che Tauglichkeit, Eignung und Dienstfähigkeit zu gewährleisten und auf Verlangen der VGF 

nachzuweisen. 
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7 Persönliche Schutzausrüstung, Warnkleidung 

7.1  

Entsprechend der Art der Arbeiten hat jeder persönliche Schutzausrüstung entsprechend der 

Gefährdungsbeurteilung gemäß §5 Arbeitsschutzgesetz zu tragen. Die Hör- und Sehfähigkeit 

darf nicht beeinträchtigt werden. Während des Aufenthaltes im Gleisbereich muss eng am Kör-

per anliegende Kleidung getragen werden. Verboten sind freihängende Kleiderteile wie z.B. 

Halstücher mit losen Enden. Rucksäcke und Taschen sind bei der Vorbeifahrt von Zügen in der 

Hand zu halten. 

7.2  

Alle Personen, die im Gleisbereich oder auf Straßen Arbeiten verrichten, müssen Warnkleidung 

der Klasse 2 nach EN 471 in der Farbe fluoreszierendes Orange-Rot mit retroreflektierendem 

Material der Klasse 2 tragen. Die Farbe fluoreszierendes Gelb ist dem Einsatzleiter der VGF 

vorbehalten. 
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8 Betreten des Gleisbereichs 

8.1  

Das Betreten des Gleisbereichs zur Aufnahme von Arbeiten ist mit dem zuständigen Fahr-

dienstleiter (Anlage 1   Rufnummern der VGF Betriebsleitstelle) unter Angabe des Arbeitsum-

fanges, der Dauer und der Örtlichkeit abzustimmen. Seitens des Fahrdienstleiters ist der An-

meldende über Abweichungen vom Betriebsablauf zu informieren (z.B. Arbeitszugfahrten, Fahr-

ten entgegen der Regelfahrtrichtung). Nach Beendigung der Arbeiten, ist dies dem zuständigen 

Fahrdienstleiter unverzüglich mitzuteilen. 

8.2  

Beim Betreten des Gleisbereiches müssen die Beschäftigten mit den Signalen vertraut sein, die 

für Ihre Sicherheit von Bedeutung sind (Anlage 8   Geschwindigkeitssignale, Anlage 9   Schutz-

signale, Anlage 10   Warnsignale des Sicherungsposten). Die Warnsignale des Sicherungspos-

tens sind unverzüglich zu befolgen und erforderlichenfalls weiterzuleiten. 

8.3  

Im Gleis darf nur gegangen werden, wenn die Vorgaben dieser Geschäftsanweisung erfüllt 

sind. Nach Möglichkeit soll im Sicherheitsraum entgegen der Regelfahrtrichtung gegangen wer-

den. Wenn im Gleis gegangen werden muss, ist das Gleis zu wählen, in dem entgegen der Re-

gelfahrtrichtung gegangen werden kann. Mit Fahrbewegungen aus beiden Richtungen muss 

aber stets gerechnet werden, insbesondere auf 

 eingleisigen Strecken 

 Gleisen in Betriebshöfen 

 Kurzwendestrecken 

 Zufahrts- und Abfahrtsbereichen von Abstellgleisen zwischen dem Bahnsteig und der 

Abstellanlage.  

Nähern sich im begangenen Gleis Fahrzeuge, so ist der Sicherheitsraum aufzusuchen und die 

Vorbeifahrt abzuwarten. Erst nach der Vorbeifahrt des Zuges darf weiter gegangen werden. 
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8.4  

Gleise dürfen nur an solchen Stellen überquert werden, an denen sie nach beiden Seiten aus-

reichend weit eingesehen werden können. Nach Möglichkeit sind die hierfür bestimmten Stellen 

zu benutzen. Vor dem Überqueren haben die Beschäftigten nach beiden Seiten zu blicken und 

sich zu vergewissern, dass sich keine Fahrzeuge nähern. 

8.5  

Weichen und Kreuzungen in besonderen und unabhängigen Bahnkörpern dürfen im Bereich 

der beweglichen Teile, der Radlenker und Herzstücke nicht überschritten werden. Von dieser 

Festlegung darf nur abgewichen werden, wenn dienstliche Handlungen dazu zwingen. In die-

sem Fall sind Maßnahmen gegen eine Bewegung der entsprechenden Teile zu treffen. 
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9 Verhalten gegenüber Schienenfahrzeugen 

9.1  

Gleise dürfen nur in genügendem Abstand vor und hinter Fahrzeugen überschritten werden. 

Fahrzeugkupplungen dürfen in keinem Falle überstiegen werden. 

9.2  

Das Auf- oder Absteigen ist nur im Stillstand der Fahrzeuge gestattet. Hierfür sind die vorgese-

henen Tritte zu benutzen. Es dürfen nur die Teile der Fahrzeuge betreten werden, die dafür 

bestimmt sind. Das Absteigen darf nur zur gefahrfreien Seite erfolgen. 

9.3  

Die Mitfahrt auf Fahrzeugen ist nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen gestattet. Insbesonde-

re ist es verboten 

 sich auf den längsseitigen Trittbrettern und in Türöffnungen von nicht festgelegten Türen 

aufzuhalten 

 sich soweit aus dem Fahrzeug hinauszubeugen, dass Gefährdungen durch feste Ge-

genstände, z.B. Signalmaste, eintreten können. 
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10 Verhalten gegenüber elektrischer Ausrüstung von 

Anlagen und Fahrzeugen 

10.1  

Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen sind grundsätzlich 

a) die in DIN VDE 0105-100 „Betrieb von elektrischen Anlagen“ 

genannten 5 Sicherheitsregeln: 

 Freischalten 

 gegen Wiedereinschalten sichern 

 Spannungsfreiheit feststellen 

 Erden und Kurzschließen 

 Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken 

b) sowie die in der DIN VDE 0105-103 „Betrieb von elektrischen Anlagen Zusatzfestlegun-

gen für Bahnen“ genannten Schutzabstände 

zu beachten. 

10.2  

Alle aktiven Teile von elektrischen Anlagen sind als spannungsführend zu betrachten, solange 

die Spannungsfreiheit nicht einwandfrei festgestellt ist. 

10.3  

Auf ungeschützt verlegte Kabel und Leitungen darf nicht getreten werden. Kabel und Leitungen 

dürfen sowohl in ihrer Lage als auch in ihren Anschlüssen nur nach vorheriger Abstimmung und 

unter Mitwirkung der zuständigen Elektrofachkräfte verändert werden. 

10.4  

Schäden an der elektrischen Ausrüstung von Anlagen und Fahrzeugen sind unverzüglich zu 

melden. Dies gilt besonders für Fahrleitungs- bzw. Rückleitungsanlagen und Funkenerschei-
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nungen an Isolatoren sowie an gerissenen oder zu weit durchhängenden Leitungen. Falls eine 

besondere Gefahr dies erfordert, sind Züge anzuhalten. 

10.5  

Die Bedienung elektrischer Anlagen ist nur den damit Beauftragten gestattet. Abgeschlossene 

elektrische Betriebsstätten dürfen nur von berechtigten Personen betreten werden. Sie müssen 

nach Verlassen wieder verschlossen werden. 

10.6  

Im Bereich der Fahrleitung dürfen nur die dafür vorgesehenen elektrisch nicht leitenden Leitern 

eingesetzt werden. Bei fahrbaren Leitern müssen die Räder isoliert sein, so dass kein Achs-

kurzschluss entsteht. 

10.7  

Die durchgehende elektrische Verbindung der als Rückleitung dienenden Fahrschienen und 

Rückleitungskabel darf nicht unterbrochen werden. Dies ist z.B. beim Austausch von Fahr-

schienen oder Schienenverbindern zu beachten. 
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11 Material- und Gerätelagerung 

11.1  

Bauteile, Baustoffe, Werkzeuge und Geräte müssen so gelagert werden, dass sie von Schie-

nenfahrzeugen nicht erfasst werden können. Sie sind dabei so zu sichern, dass sich ihre Lage 

bei Erschütterung oder Luftzug durch vorbeifahrende Züge nicht verändern kann.  

11.2  

In der Fahrspur darf nur bis Oberkante Schiene und bis 100 mm seitlich der Fahrkante Material 

gelagert werden. Zu beachten ist, dass bei induktiven Übertragungssystemen und an Weichen-

sperrkreisen keine metallenen Teile gelagert werden dürfen. 

11.3  

Tunnelnischen und Notausstiege sind unbedingt freizuhalten. 

11.4  

Der Sicherheitsraum ist möglichst nicht zur vorübergehenden Lagerung von Gegenständen zu 

nutzen. Kann die vorübergehende Lagerung im Sicherheitsraum nicht vermieden werden, so 

muss der Sicherheitsraum so weit freigehalten werden, dass er beim Herannahen von Fahr-

zeugen ohne Gefahr betreten werden kann, dazu sind in Abständen von etwa 6 m Ausweich-

möglichkeiten von etwa 2 m Länge für die Beschäftigten freizuhalten. Es ist darauf zu achten, 

dass die Beschäftigten die Ausweichmöglichkeiten verlassen können, wenn ein Schienenfahr-

zeug davor steht. 

11.5  

Nach Abschluss der Maßnahmen sind nicht mehr benötigte Gegenstände und Materialien un-

verzüglich zu entfernen. 
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12 Rottenwarnsignale 

12.1  

Rottenwarnsignale geben im Gleis oder in dessen Nähe beschäftigten Personen Weisungen 

über ihr Verhalten bei Annäherung und Vorbeifahrt von Fahrzeugen. 

Die Rottenwarnsignale sind grundsätzlich mit dem Mehrklangsignalhorn und nur in besonderen 

Fällen mit anderen Signalmitteln zu geben. Sie sind auch zu beachten, wenn sie nur in einer 

Tonlage gehört werden. 

12.2 Übersicht über die Rottenwarnsignale 

12.2.1 Signal Ro1 

Vorsicht! Im Nachbargleis nähert sich ein Fahrzeug! 

Mit dem Mehrklangsignalhorn ein langer Ton als Mischklang aus zwei verschieden hohen Tö-

nen. 

12.2.2 Signal Ro2 

Arbeitsgleis räumen! 

Mit dem Mehrklangsignalhorn zwei lange Töne nacheinander in verschiedener Tonlage. 

12.2.3 Signal Ro3 

Arbeitsgleis schnellstens räumen! 

Mit dem Mehrklangsignalhorn mindestens fünfmal je zwei kurze Töne nacheinander in ver-

schiedener Tonlage. 

 

Hinweis: Die Warnsignale sind in Anlage 10   Warnsignale des Sicherungspostens dargestellt. 
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13 Pflichten aller Beschäftigten 

13.1  

Rottenwarnsignale müssen sofort befolgt werden. 

13.2  

Jeder, der eine Gefahr erkennt, ist verpflichtet, die Beschäftigten zum Räumen des Gleisberei-

ches zu veranlassen. 

13.3  

Jeder, der sicherheitswidriges Verhalten von Beschäftigten oder von Sicherungsposten erkennt, 

hat dies der zuständigen Arbeitsaufsicht bzw. Sicherungsaufsichtskraft mitzuteilen. 
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14 Sicherungsaufsichtskraft 

14.1  

Eine Sicherungsaufsichtskraft hat folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

 Mindestalter 21 Jahre 

 persönliche Zuverlässigkeit 

 Betriebsdiensttauglichkeit 

 Bescheinigung über die Ausbildung zur Sicherungsaufsichtskraft 

 mindestens 1 Jahr praktische Tätigkeit als Sicherungsposten oder als Aufsichtführender 

auf Arbeitsstellen im Bereich von Gleisen 

 sich in deutscher Sprache verständigen können 

Die Ausbildung und Prüfung einer Sicherungsaufsichtskraft hat gemäß VDV- Mitteilung „Rah-

menplan für die Ausbildung zur Sicherungsaufsichtskraft für den Einsatz bei Bahnen nach 

BOStrab und Bahnen des regionalen Verkehrs (außer der DB AG)“ zu erfolgen und wird für 

Mitarbeiter der VGF von NA03 durchgeführt. 

Sicherungsaufsichtskräfte, die ihre Eignung bei der DB AG nachgewiesen haben, sind bei der 

örtlichen Einweisung besonders eindringlich hinsichtlich der Besonderheiten bei der VGF zu 

unterweisen. Die Unterweisung erfolgt durch den verantwortlichen Mitarbeiter des Bahnbetrei-

bers und ist zu dokumentieren. 

Eine Wiederholungsunterweisung für die Sicherungsaufsichtskraft muss mindestens einmal 

jährlich erfolgen und wird für die Mitarbeiter der VGF von NA03 durchgeführt. Die Unterweisun-

gen sind schriftlich festzuhalten. Für Mitarbeiter, die als Sicherungsposten und als Sicherungs-

aufsichtskraft eingesetzt werden, ist eine Nachschulung als Sicherungsaufsichtskraft ausrei-

chend. 

Über die körperliche Tauglichkeit und die bestandene Prüfung erhalten die Sicherungsauf-

sichtskräfte der VGF eine Bescheinigung. Wiederholungsuntersuchungen und Nachschulungen 

werden auf der Bescheinigung vermerkt. 

14.2  

Bei der Ausführung von Sicherungsleistungen durch Sicherungsunternehmen hat sich die Si-

cherungsaufsichtskraft von dem verantwortlichen Mitarbeiter des Bahnbetreibers nachweisbar 
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in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse einweisen zu lassen. Die Einweisung ist bei Än-

derung der betrieblichen Verhältnisse zu wiederholen (siehe Anlage 11   Sicherungsanweisung 

für Arbeiten im Bereich von Gleisen). 

14.3  

Der verantwortliche Mitarbeiter des Bahnbetreibers regelt die Anwesenheit der Sicherungsauf-

sichtskraft auf der Baustelle. Nur bei Baustellen mit einfachen, gleich bleibenden Verhältnissen 

darf auf die ständige Anwesenheit der Sicherungsaufsichtskraft verzichtet werden, sie muss 

jedoch erreichbar sein. 

14.4  

Die Sicherungsaufsichtskraft hat die Räumzeiten mit dem Verantwortlichen der Baustelle abzu-

stimmen. 

14.5  

Die Annäherungsstrecke ergibt sich aus den Bedingungen, dass nach Erteilung des Warnsig-

nals eine ausreichende Zeit vorhanden ist, um das Arbeitsgleis zu räumen und im Notfall das 

Fahrzeug anzuhalten.  

14.6  

Die Sicherungsaufsichtskraft muss die Sicherungsposten vor ihrem Einsatz auf der Arbeitsstelle 

in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse einweisen. Dabei ist anzuordnen, welche Warn-

signale zu geben sind. 

14.7  

Die Sicherungsaufsichtskraft hat die Ausrüstung der Sicherungsposten zu überprüfen. 

14.8  

Die Sicherungsaufsichtskraft hat bei der Einweisung der Sicherungsposten folgendes zu be-

rücksichtigen: 

 Der Sicherungsposten muss einen sicheren Standort haben. 

 Die erforderliche Sichtweite auf die Strecke muss gegeben sein. 
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 Die uneingeschränkte Sicht auf die Arbeitsstelle muss gegeben sein. 

Die Sicherungsaufsichtskraft hat dafür zu sorgen, dass die Sicherungsposten vor Beginn der 

Arbeit ihren zugewiesenen Standort eingenommen haben. 

14.9  

Täglich und bei Änderung der Arbeits- und Witterungsbedingungen hat die Sicherungsauf-

sichtskraft durch Hörprobe festzustellen, ob die Warnsignale auf der Arbeitsstelle unter ungüns-

tigen akustischen Verhältnissen (z.B. auf Volllast laufende Maschinen, Straßenverkehr) und 

falls erforderlich, beim Tragen des persönlichen Gehörschutzes deutlich aufgenommen werden 

können. 

14.10  

Die Sicherungsaufsichtskraft hat das sichere Aufsuchen der Sicherheitsräume durch alle Be-

schäftigten zu überprüfen. 

14.11  

Beim Einsatz technischer Einrichtungen ist deren Funktionstüchtigkeit und Wirksamkeit vor Be-

ginn der Arbeit zu überprüfen. 

14.12  

Auf ausgedehnten Arbeitsstellen, bei denen ein Sicherungsposten die Arbeitsstelle nicht über-

sehen kann, sind mehrere Posten aufzustellen (Sicherungspostenkette). Zwischen diesen muss 

Sicht- und Hörverbindung bestehen. 

14.13  

Die Sicherungsaufsichtskraft hat die Sicherungsposten umzusetzen, wenn der Arbeitsablauf 

dies erfordert. Während des Umsetzens muss jede Arbeitsstelle gesichert bleiben. Ist dies nicht 

möglich, so sind die Arbeiten vorübergehend einzustellen. 

14.14  

Ändern sich während der Arbeit die Hör- und Sichtverhältnisse (z. B. bei wandernden Baustel-

len, Wetteränderungen, nachträglichem Einsatz lärmerzeugender Maschinen, neuen Lärmquel-

len in der Nachbarschaft) so hat die Sicherungsaufsichtskraft die Sicherung sofort den neuen 
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Bedingungen anzupassen, ggf. ist die Hörprobe zu wiederholen. Ist eine Anpassung nicht mög-

lich, so hat die Sicherungsaufsichtskraft die Einstellung der Arbeiten zu veranlassen. 

14.15  

Ein Sicherungsposten ist dann nicht einzusetzen oder sofort abzulösen, wenn er nach eigener 

oder nach Auffassung der Sicherungsaufsichtskraft seine Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. 

Der Einsatz des Sicherungspostens sollte eine normale Arbeitsschicht nicht überschreiten. 

Bei extremen Witterungsverhältnissen ist der Sicherungsposten nach angemessener Zeit abzu-

lösen. Bei Ablösung des Sicherungspostens muss die Arbeitsstelle gesichert bleiben. Die Si-

cherungsaufsichtskraft hat den Nachfolger einzuweisen. 

14.16  

Sind keine anderen Festlegungen getroffen, ist bei Arbeiten durch Fachbereiche des Bahnbe-

treibers die Bauleitung (der Verantwortliche) auch Sicherungsaufsichtskraft. Die Anforderungen 

nach 14.1 an die Sicherungsaufsichtskraft gelten auch in diesem Fall. 

14.17  

Bei örtlich einfachen, gleich bleibenden Verhältnissen darf die Sicherungsaufsichtskraft die Auf-

gaben des Sicherungspostens mit übernehmen, wenn sie durch die Tätigkeit nicht abgelenkt 

wird. 
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15 Sicherungsposten 

15.1  

Der Sicherungsposten muss folgende Voraussetzungen erfüllen: 

 Mindestalter 18 Jahre 

 Persönlich zuverlässig 

 Betriebsdiensttauglich 

 Bescheinigung über die Ausbildung zum Sicherungsposten 

 Sich in deutscher Sprache verständigen können 

Die Ausbildung und Prüfung eines Sicherungspostens hat gemäß VDV- Schrift „Ausbildung von 

Sicherungsposten für den Einsatz bei Bahnen nach BOStrab und Bahnen des regionalen Ver-

kehrs (außer der DB AG)“ zu erfolgen und wird für Mitarbeiter der VGF von NA03 durchgeführt. 

Sicherungsposten, die ihre Eignung bei der DB AG nachgewiesen haben, sind bei der örtlichen 

Einweisung besonders eindringlich hinsichtlich der Besonderheiten bei der VGF zu unterwei-

sen. 

Eine Wiederholungsunterweisung für die Sicherungsposten muss mindestens einmal jährlich 

erfolgen und wird für Mitarbeiter der VGF von NA03 durchgeführt. Die Unterweisungen sind 

schriftlich festzuhalten. 

15.2  

Der Sicherungsposten benötigt: 

 Warnkleidung nach Kapitel 7.2 

 Sicherheitsschuhe (mind. S2) 

 eine Signalflagge (außer in Tunnelanlagen) 

 ein Mehrklangsignalhorn (auch wenn ein Typhon eingesetzt wird) 

 bei Dunkelheit und bei Arbeiten in Tunnelanlagen eine rot abblendbare Handleuchte 
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15.3  

Sicherungsposten dürfen während ihres Einsatzes keine anderen Tätigkeiten ausführen. Dies 

gilt nicht für Tätigkeiten als Warnposten im Verkehrsraum öffentlicher Straßen. 

15.4  

Sobald herannahende Fahrzeuge den Beginn der Annäherungsstrecke erreicht haben, müssen 

die Sicherungsposten die Beschäftigten entsprechend den Weisungen der Sicherungsauf-

sichtskraft mit Warnsignalen (Kapitel 12.2) warnen. 

15.5  

Die Sicherungsposten haben vor Beginn der Arbeiten die Signalmittel auf Funktionsfähigkeit zu 

überprüfen. Typhon und Mehrklangsignalhorn sind gegen extreme Witterungseinflüsse zu 

schützen. 

15.6  

Der Sicherungsposten muss seinen zugewiesenen Standort eingenommen haben und einsatz-

bereit sein, bevor die Beschäftigten den Gleisbereich betreten. Er darf seinen Standort erst ver-

lassen, wenn die Beschäftigten den Gleisbereich verlassen haben oder sein Dienst von einem 

anderen Sicherungsposten übernommen worden ist. 

15.7  

Der Sicherungsposten hat Warnsignale so rechtzeitig zu geben, dass die Mitarbeiter den Gleis-

bereich ohne Hast unter Berücksichtigung der Räumzeiten für Maschinen und Geräte räumen 

bzw. Ausweichmöglichkeiten aufsuchen können. 

Er muss das Signal Ro3 geben, sobald er feststellt, dass das gegebene Signal nicht wahrge-

nommen worden ist.  

Falls der Gleisbereich nicht rechtzeitig geräumt wird, muss der Sicherungsposten dem Fahr-

zeugführer das Nothaltsignal so rechtzeitig geben, dass das Schienenfahrzeug vor der Baustel-

le zum Halten kommt.  

15.8  

Stellt der Sicherungsposten Änderungen der örtlichen oder betrieblichen Gegebenheiten fest, 

so hat er die Arbeiten einzustellen und die Sicherungsaufsichtskraft zu verständigen. 
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15.9  

Werden Arbeitsstellen durch mehr als einen Sicherungsposten in einer Richtung gesichert, sind 

die vom Außenposten gegebenen Warnsignale sofort weiterzugeben. Die Sicherungsposten 

haben die Weitergabe der Warnsignale zu beobachten, andernfalls ist sofort ein Nothalt zu ge-

ben. Wird das Nothaltsignal von einem Innen- bzw. Zwischenposten gegeben, so hat der Au-

ßenposten es sofort zu wiederholen. 

15.10  

Während des Einsatzes darf der Sicherungsposten kein eingeschaltetes Mobiltelefon mitführen. 
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16 Arbeiten im gesperrten Gleis 

16.1  

Bei Arbeiten im gesperrten Gleis kann auf weitere Sicherungsmaßnahmen verzichtet werden, 

wenn sichergestellt ist, dass 

 in dem Gleis keine Fahrten, z.B. durch Arbeitsfahrzeuge, durchgeführt werden, 

 eine Gefährdung durch den Bahnbetrieb auf dem Nachbargleis ausgeschlossen ist (z.B. 

Nachbargleis ist ebenfalls gesperrt, feste Absperrung zum Nachbargleis, unbeabsichtig-

tes Hineingelangen in den Fahrbereich des Nachbargleises ist ausgeschlossen), 

 keine Gefahren aus dem Individualverkehr gegeben sind. 

Der verantwortliche Mitarbeiter des Bahnbetreibers entscheidet unter Berücksichtigung der ört-

lichen Verhältnisse, ob auf die Sicherung durch einen Sicherungsposten verzichtet werden 

kann.  

16.2  

Das Arbeitsgleis wird durch Absperrgeräte nach StVO § 43 Abs. 3 und Schutzhaltesignal (Sh2) 

oder durch Aufstellung von Sonderfahrzeugen (mit weiß-rot-weißen Warneinrichtungen und 

gelben Blinklicht - StVO §§35,38) im Fahrbereich gegenüber dem Schienen- und Straßenver-

kehr gesperrt. 

Die Sperrung kann erst nach Räumung des Gleisbereiches aufgehoben werden. Die Arbeiten 

dürfen erst fortgesetzt werden, nachdem die Sperrung wiederhergestellt ist. 

16.3  

Bei der Durchführung von Fahrten im gesperrten Gleis muss vor diesen gewarnt werden und 

die Arbeiten sind zu unterbrechen. Den Fahrten im gesperrten Gleis gleichzusetzen sind Bewe-

gungen von Fahrzeugen oder Maschinen mit Schienenfahreinrichtungen innerhalb der Baustel-

le mit mehr als Schrittgeschwindigkeit. 

16.4  

Ist unmittelbar neben dem Fahrbereich des Arbeitsgleises kein Sicherheitsraum vorhanden, so 

muss zur Herstellung eines Sicherheitsraumes entweder zusätzlich das Nachbargleis oder der 
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angrenzende Fahrstreifen gesperrt werden. Die Sperrung des Nachbargleises erfolgt entspre-

chend Kapitel 16.2. 

16.5  

Ist eine Gefährdung der Beschäftigten durch Fahrten im Nachbargleis möglich, so sind die Be-

schäftigten bei Annäherung einer Fahrt durch das Signal Ro1 zu warnen und die Vorbeifahrt 

des Schienenfahrzeuges ist zu beachten. 

16.6  

Absperrschranken als Sicherung gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb dürfen sich nicht durch 

eine Einwirkung des Schienenbahnfahrers oder selbsttätig öffnen. 

16.7  

Sonderfahrzeuge (Straßen-, Schienen-, Zweiwegefahrzeuge) mit weiß-rot-weißen Warneinrich-

tungen und gelbem Blinklicht (StVO §§35,38) ersetzen Absperreinrichtungen, wenn sie als Hin-

dernis vor der Arbeitsstelle bzw. vor einem als Sicherheitsraum ausgewiesenen Fahrstreifen 

aufgestellt werden. 
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17 Arbeiten im nicht gesperrten Gleis 

Werden Arbeiten nicht unter dem Schutz einer Gleissperrung ausgeführt, sind die Beschäftigten 

einer erhöhten Gefährdung durch den Bahnbetrieb ausgesetzt. Abhängig vom Einzelfall können 

folgende Maßnahmen zum Einsatz kommen: 

 Einrichtung einer Langsamfahrstelle 

 Einsatz von Sicherungsposten 

 Unterweisung der Beschäftigten (siehe Kapitel 18 und Kapitel 19)  

17.1  

In nicht gesperrten Gleisen darf nur gearbeitet werden, wenn neben dem Fahrbereich ein Si-

cherheitsraum vorhanden oder durch Sperrung des Fahrstreifens bzw. des Nachbargleises her-

gestellt worden ist. 

17.2  

Ist eine Gefährdung der Beschäftigten durch Fahrten im Nachbargleis möglich, so sind die Be-

schäftigten bei Annäherung einer Fahrt durch das Signal Ro1 zu warnen und die Vorbeifahrt 

des Schienenfahrzeuges ist zu beachten. 

17.3  

Die Arbeiten dürfen weitergeführt werden, wenn sie außerhalb des Gleisbereiches des Nach-

bargleises stattfinden und ein unbeabsichtigtes Hineingelangen in den Fahrbereich ausge-

schlossen ist. Eine Warnung der Beschäftigten durch das Signal Ro1 darf in diesem Fall entfal-

len. 

17.4  

Nach Heraustreten aus dem Arbeitsgleis haben die Beschäftigten den Sicherheitsraum aufzu-

suchen.  
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17.5  

Beim Räumen des Arbeitsgleises sind Geräte, Baustoffe und Bauteile außerhalb des Fahrbe-

reiches abzulegen. 

17.6  

In das Arbeitsgleis darf erst zurückgetreten werden, wenn die Arbeitsaufsicht die Anordnung 

dazu gegeben hat. 
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18 Anforderungen an einzelne besonders unterwiesene 

Personen 

18.1  

Sicherungsmaßnahmen nach Kapitel 12, 14 und 15 sind für „einzelne, besonders unterwiesene 

Personen“ bei Einhaltung der nachstehenden Bedingungen nicht erforderlich: „Einzelne beson-

ders unterwiesene Personen“ müssen 

 für den Betriebsdienst tauglich sein (körperlich, geistig geeignet, z.B. arbeitsmedizini-

sche Untersuchung nach BG-Grundsatz G25) 

 über Orts- und Streckenkenntnisse verfügen 

 die Gefahren aus dem Bahnbetrieb kennen 

 regelmäßig unterwiesen sein, mindestens 1 x jährlich (schriftlicher Nachweis) 

 herannahende Schienenfahrzeuge so rechtzeitig wahrnehmen können, dass sie den 

Gleisbereich ohne Hast räumen und Sicherheitsräume gefahrlos aufsuchen können 

 einen ausreichenden Raum für den Aufenthalt während der Vorbeifahrt von Schienen-

fahrzeugen ohne überschreiten von Gleisen oder Flächen des öffentlichen Straßenver-

kehrs zur Verfügung haben 
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19 Anforderungen an die Kleingruppe 

19.1  

Kleingruppen bis maximal 3 Personen dürfen auf den Sicherungsposten verzichten, wenn alle 

innerhalb der Gruppe „einzelne, besonders unterwiesene Personen“ sind und eine Person in-

nerhalb der Gruppe die Sicherung übernimmt. 

Diese Person darf selbst bei der Ausführung der Arbeit nicht mitwirken. 

Die Arbeiten müssen die gegenseitige Warnung ermöglichen. Anstatt durch Warnsignale darf 

über Sprech- und Berührungskontakt gewarnt werden. 

19.2  

Bei der Tätigkeit der Kleingruppe muss es sich um kurzfristige Arbeiten geringen Umfanges 

handeln, bei denen herannahende Fahrzeuge rechtzeitig wahrgenommen und Sicherheitsräu-

me gefahrlos (ohne überschreiten von Gleisen oder Flächen des öffentlichen Straßenverkehrs) 

aufgesucht werden können. 

19.3  

Grundregeln für den Einsatz von Kleingruppen: 

 Nur geringfügige Arbeiten mit einer voraussichtlichen Dauer von bis zu einer Stunde 

ausführen. 

 Keine schweren Maschinen, Geräte und Werkzeuge mit mehr als 10kg Einzelgewicht 

mitführen. 

 Keine Gegenstände mitführen, die sperrig sind und nicht von einer Person bewegt wer-

den können. 

 Die Kleingruppe besteht aus maximal 3 Personen. 

 Eine Person ist ausschließlich mit der Sicherung der Arbeitsgruppe betraut, nur zwei 

Personen führen die Arbeiten aus. 

 Es werden nur Arbeiten ausgeführt, die von zwei Personen vollständig erledigt werden 

können. 

 Alle Mitarbeiter tragen Warnkleidung. 
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 Die Mitarbeiter sind tauglich, ausgebildet und über die Durchführung des Bahnbetriebes 

unterwiesen. 

 Soweit möglich, werden technische Hilfsmittel zur Sicherung der Arbeitsstelle verwen-

det. 

 Erforderliche Absprachen werden an einem sicheren Ort außerhalb der Gleisbereichs 

getroffen. 
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20 Fahrten entgegen der Regelfahrtrichtung 

20.1  

Vor der Durchführung von Fahrten entgegen der Regelfahrtrichtung ist durch den zuständigen 

Fahrdienstleiter sicherzustellen, dass alle Personen im Gleisbereich über die neue Betriebsart 

informiert sind und das Gleis gegen Fahrbewegungen aus beiden Richtungen gesichert ist. Da-

von ausgenommen sind Gleise, auf denen ständig mit Fahrten aus beiden Richtungen zu rech-

nen ist: 

 eingleisige Strecken 

 Gleise in Betriebshöfen 

 Kurzwendestrecken 

 Zufahrts- und Abfahrtsbereiche von Abstellgleisen zwischen dem Bahnsteig und der Ab-

stellanlage 

20.2  

Sollte die Gleisbaustelle telefonisch nicht erreichbar sein, so wird der erste Zug, welcher die 

Fahrt entgegen der Regelfahrtrichtung fährt, durch den Fahrdienstleiter angewiesen, dort mit 

besonderer Vorsicht heranzufahren und die Arbeiter darauf hinzuweisen, unverzüglich Kontakt 

mit der Leitstelle aufzunehmen. Durch die zuständige Sicherungsaufsichtskraft sind in Abstim-

mung mit dem verantwortlichen Mitarbeiter des Bahnbetreibers die neu erforderlichen Siche-

rungsmaßnahmen anzupassen, bzw. sind die Arbeiten ggf. einzustellen. 
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21 Arbeiten an und in der Nähe von Fahrleitungen 

21.1  

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für die Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahren 

durch elektrischen Strom. 

Bei Arbeiten an und in der Nähe der Fahrleitung ist stets davon auszugehen, dass diese unter 

Spannung steht, solange der spannungsfreie Zustand nicht festgestellt und die Fahrleitung ge-

erdet ist. 

21.2  

Arbeiten an Fahrleitungsanlagen dürfen grundsätzlich nur von damit beauftragten Elektrofach-

kräften oder unter deren Aufsicht durchgeführt werden. 

21.3  

Bei Arbeiten an der Fahrleitungsanlage ist diese nach Möglichkeit abzuschalten, auf Span-

nungsfreiheit zu prüfen und an beiden Seiten des Arbeitsbereiches zu erden. Dies darf nur nach 

Rücksprache mit der Betriebsleitstelle erfolgen. Vor dem Wiedereinschalten ist die Betriebsleit-

stelle zu verständigen und die Erdungsstangen sind zu entfernen. 

21.4  

An spannungsführenden Teilen der Fahrleitungsanlage darf nur gearbeitet werden, wenn zwin-

gende Gründe vorliegen und die nachfolgenden Bestimmungen erfüllt sind: 

 Die Arbeiten müssen von einer Elektrofachkraft oder mindestens unter der Aufsicht einer 

Elektrofachkraft von elektrotechnisch unterwiesenen Personen ausgeführt werden, die 

mit der Arbeitsweise vertraut und für diese Arbeiten geeignet sind. 

 Die Arbeiten sind von einem isolierten Standort (z.B. isolierenden Bühnen) aus durchzu-

führen. 

 Können im unmittelbaren Arbeitsbereich gefährdende Spannungen durch Berühren 

überbrückt werden, legt die Elektrofachkraft verantwortlich fest, welche zusätzlichen 

Vorkehrungen zu treffen und welche Schutzeinrichtungen zu verwenden sind, z. B. be-

sondere persönliche Schutzausrüstung, isoliertes Werkzeug, isolierende Abdeckungen. 
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Dies gilt auch für Arbeiten in der Nähe von spannungsführenden Teilen, wenn Mindestabstände 

nach 21.5 nicht eingehalten werden können. 

21.5  

Auf besondere Sicherheitsvorkehrungen darf verzichtet werden, wenn die Arbeiten außerhalb 

eines 1 m Umkreises von spannungsführenden Teilen der Fahrleitungsanlage stattfinden. Der 

Abstand darf nicht durch den Handbereich, elektrisch leitende Materialien oder Werkzeuge un-

terschritten werden. 

21.6  

Wenn während der Arbeiten die Gefahr der Verwechslung der Arbeitsstelle mit unter Spannung 

stehenden Bereichen besteht, sind die Grenzen des Arbeitsbereiches kenntlich zu machen. 

21.7  

Arbeitsmaschinen (z.B. Krane oder Erdbaumaschinen) dürfen, wenn sie mit dem Rückleiter 

verbunden sind und durch technische Vorrichtungen in der Bewegung und Auslegung begrenzt 

sind, unter Spannung stehenden Fahrleitungen bis auf 0,3 m genähert werden. 

21.8  

Ist kein Schutz gegen direktes Berühren möglich, so darf innerhalb eines 1m Umkreises von 

spannungsführenden Teilen der Fahrleitungsanlage nur gearbeitet werden, wenn sie ausge-

schaltet und geerdet sind. Schalthandlungen und Erdungen sowie deren Aufhebung dürfen nur 

von schaltberechtigten Mitarbeitern vorgenommen werden. An der Arbeitsstelle sind die ausge-

schalteten Fahrleitungsabschnitte mit dem Rückleiter (Schiene) zu verbinden. Diese Verbin-

dung muss von der jeweiligen Arbeitsstelle aus sichtbar sein. Ist dies aus z.B. örtlichen Gege-

benheiten nicht möglich, muss durch geeignete Maßnahmen wie Bewachung oder fest einge-

baute Verbindung sichergestellt werden, dass die Verbindung zuverlässig wirksam bleibt. 
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22 Arbeiten an Weichenanlagen 

22.1  

An beweglichen Teilen von Weichen darf nur mit besonderer Vorsicht gearbeitet werden, da 

diese unbeabsichtigt bewegt werden können. 

22.2  

Bei Arbeiten an Weichen ist nach Zustimmung durch die Betriebsleitstelle die entsprechende 

Weiche elektrisch abzuschalten und sofern diese in eine fernbediente Fahrsignalanlage oder 

Zugsicherungsanlage eingebunden ist, durch den Fahrdienstleiter gegen Umstellen zu sperren. 

Müssen während den Arbeiten Zugfahrten stattfinden, ist vor jeder Zugfahrt über die Weiche 

sicherzustellen, dass die anliegende Zunge formschlüssig gesichert und an der abliegenden 

Zunge die erforderliche Durchfahrrille vorhanden und gesichert ist. Werden Arbeiten an der 

Verschlusseinrichtung bzw. den Übertragungsteilen der Verschlusseinrichtung durchgeführt, 

sind vor der Überfahrt der Formschluss der anliegenden Zunge mit einem Weichenschloss und 

die erforderliche Durchfahrrille an der abliegenden Zunge mittels Holzklötzen oder Holzkeilen 

herzustellen. An Weichen im Rillenschienenbereich sind in diesem Fall sowohl die anliegende 

als auch die abliegende Zunge mit Holzkeilen zu sicheren. 

Nach Beendigung der Arbeiten sind die Sicherungsmaßnahmen zu entfernen, die Weiche ein-

zuschalten und auf ihre ordnungsgemäße Funktion zu prüfen, insbesondere ist in Zusammen-

arbeit mit dem Fahrdienstleiter die örtliche Lage der Weiche mit der angezeigten Weichenlage 

auf den Lupenbildern abzugleichen (Rechtslage bzw. Linkslage). Vor dem Verlassen der Wei-

che ist der Betriebsleitstelle die Beendigung der Arbeiten zu melden. 
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23 Arbeiten auf Brücken, in Baugruben und Kabelgängen 

23.1  

Bei Arbeiten auf Brücken bei offener Fahrbahn ist ein Schutzgerüst herzustellen. Soweit erfor-

derlich, ist das darunter liegende Gelände zu sperren und durch Hinweisschilder zu sichern. 

Wenn über Verkehrswegen gearbeitet werden muss, ist zuvor Einvernehmen mit den zuständi-

gen Behörden herzustellen. 

23.2  

Baugruben im Bereich von Gleisen und Wegen sowie Kabelkanäle und -schächte sind begeh-

bar abzudecken. Bei Öffnungen auf Bahnsteigen sind Schutzabsperrungen aufzustellen. 

23.3  

Müssen begehbare Abdeckungen vorübergehend entfernt werden, so sind die Gefahrenstellen 

zu sichern. 

23.4  

Baugruben dürfen nur an den dafür vorgesehenen Übergängen überschritten werden. 

23.5  

Bei Arbeiten in Kabelgängen unter den Bahnsteigplatten sind grundsätzlich 2 Einstiege zu öff-

nen (Fluchtweg). Die Öffnungen sind durch Absperrungen zu sichern. 
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24 Arbeiten an Zugsicherungsanlagen 

24.1  

Instandhaltungs-, Wartungs- und Ergänzungsarbeiten an in Betrieb befindlichen Zugsiche-

rungsanlagen dürfen nur von den dazu berechtigten und beauftragten Fachkräften durchgeführt 

werden. Hier gilt die AAW des für die Zugsicherungsanlagen zuständigen Fachbereichs. 
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25 Zusätzliche Anweisungen bei Arbeiten in Tunnelanlagen 

25.1  

Das Betreten des Gleisbereichs zur Aufnahme von Arbeiten ist gemäß Nr. 8.1 dieser Ge-

schäftsanweisung mit dem zuständigen Fahrdienstleiter (Anlage 1   Rufnummern der VGF Be-

triebsleitstelle) abzustimmen. Anschließend ist vor Aufnahme der Arbeiten der BÜWA-Platz in 

der Betriebsleitstelle (Anlage 1   Rufnummern der VGF Betriebsleitstelle) anzurufen und die 

Tunnelbeleuchtung einschalten zu lassen. Nach Beendigung der Arbeiten, ist dies dem zustän-

digen Fahrdienstleiter unverzüglich mitzuteilen. Anschließend ist dem BÜWA-Platz mitzuteilen, 

dass die Tunnelbeleuchtung ausgeschaltet werden kann. 

25.2  

In jedem Fall ist im Tunnel eine Lampe mitzuführen. 

25.3  

Die eingeschaltete Tunnelbeleuchtung und das blinkende Transparent mit dem Hinweis „Arbei-

ten auf der Strecke“ (Sh14) bewirken, dass der Schienenbahnfahrer nach den Regeln „Fahren 

auf Sicht“ zu fahren hat, das gilt auch wenn das Sh14 Transparent dunkel ist. Das bedeutet, 

dass die Fahrgeschwindigkeit so einzurichten ist, dass vor Personen, Fahrzeugen, Signalen 

oder Gegenständen im Gleis rechtzeitig mit einer Betriebsbremsung angehalten werden kann. 

Die Geschwindigkeit ist entsprechend anzupassen. Sie darf 40 km/h nicht überschreiten. Der 

Fahrer hat bei Ausfahrt aus der Station und während der gesamten Fahrt wiederholt Warnsig-

nale mit der Hupe zu geben. 

25.4  

Fahrten mit Sonderfahrzeugen müssen mit den jeweils zuständigen Fahrdienstleitern der Be-

triebsleitstelle (Anlage 1   Rufnummern der VGF Betriebsleitstelle) abgestimmt werden. 

25.5  

Fahrschienen und blanke Rückleiter dürfen nicht mit dem Tunnelpotenzial in Verbindung ge-

bracht werden. 
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25.6  

Nach Räumen der Strecke ist in Abstimmung mit den jeweils zuständigen Fahrdienstleitern der 

Betriebsleitstelle (Anlage 1   Rufnummern der VGF Betriebsleitstelle) die Freimeldung aller 

Gleisabschnitte zu prüfen und ggf. durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen.  

In jedem Fall hat eine Abmeldung beim BÜWA-Platz in der Betriebsleitstelle (Anlage 1   Ruf-

nummern der VGF Betriebsleitstelle) zu erfolgen. Dieser hat die Abmeldung mit dem zuständi-

gen Fahrdienstleiter abzustimmen und erst mit dessen Genehmigung die Abmeldung zu akzep-

tieren. Ggf. ist eine Funktionsprüfung vorzunehmen. Die Vorbeifahrt des 1. Zuges ist zu be-

obachten. 

25.7  

Die Verkehrsträger für U- und S- Bahnen haben im Gemeinschaftstunnel gemeinsam genutzte 

Sicherheitsräume (Betriebsführungsvereinbarung vom 25.05.1983). 

Für die VGF besteht die Festlegung, dass die Hinterkanten der Bauwerksstützen zum DB- Gleis 

hin nicht überschritten werden dürfen. 

Besonderer Hinweis: Das Einschalten der Tunnelbeleuchtung hat keinen Einfluss auf die Fahr-

weise der S- Bahn- Züge. 
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26 Betriebsfahrten mit Betriebszügen  

26.1  

Betriebszüge sind u.a. Turmwagen in Schienenfahrt, Gleisrottenzug, Werkstattwagen, Schie-

nenschleifzug und Gerätewagen. 

26.2  

Es dürfen nur die vom Betriebsleiter nach BOStrab zugelassenen Fahrzeuge eingesetzt wer-

den. 

26.3  

Die Fahrer von Betriebszügen bedürfen, neben der Fahrberechtigung, einer besonderen Unter-

weisung. 

26.4  

Betriebsfahrzeuge fahren nur mit Genehmigung der Betriebsleitstelle. Sie können in und außer-

halb der Linienbetriebszeit je nach ihrer fahrzeugtechnischen Ausrüstung verkehren. Der fahr-

planmäßige Zugumlauf darf durch Betriebsfahrzeuge nicht behindert werden. 

26.5  

Der zugelassene Sicherheitsabstand von 1 m zu aktiven Teilen der Fahrleitungsanlage kann in 

Abstimmung mit dem für die Fahrleitungsanlage verantwortlichen Fachbereich bis auf 0,3 m 

unterschritten werden (siehe Kapitel 21.7). 

26.6  

Das Einsetzen von Kleinwagen in der Betriebspause ist vorher bei der Betriebsleitstelle anzu-

melden. Mit Kleinwagen dürfen keine Personen befördert werden. Kleinwagen sind zu schie-

ben. Gegen willkürliches Abrollen sind Sicherungen zu treffen. 
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26.7  

Das Einsetzen von Zwei-Wege-Fahrzeugen ist mit dem Fahrdienstleiter der Betriebsleitstelle 

abzuklären. 
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27 Benutzung von Mobiltelefonen (Handys) bei Arbeiten im 

Bereich von Gleisen 

27.1  

Da durch die Benutzung von Mobiltelefonen ein großes Ablenkungsrisiko besteht, dürfen sie 

nicht im direkten Fahrbereich benutzt werden. Die Benutzung umfasst neben dem telefonieren 

auch alle anderen technischen Möglichkeiten dieser Geräte, wie z. B. Musik, SMS oder Spiele. 

Das gilt auch für die Nutzung von sonstigen Empfangs- und Wiedergabegeräten für Ton oder 

Bild. 

27.2  

Einzelgänger, Mitglieder von Kleingruppen sowie alle Mitarbeiter, die unter dem Schutz von 

Sicherungsposten arbeiten, haben vor der Benutzung von Mobiltelefonen den Sicherheitsraum 

aufzusuchen und sind während der Benutzung für ihre Sicherheit eigenverantwortlich. 

27.3  

Mitarbeiter, die mit der Sicherung von Kleingruppen betraut sind, dürfen Mobiltelefone erst dann 

benutzen, wenn alle Mitglieder der Kleingruppe den Sicherheitsraum aufgesucht haben. Wäh-

rend der Nutzung sind alle Mitglieder für ihre Sicherheit eigenverantwortlich. 

27.4  

Mitarbeiter, die als Sicherungsposten eingesetzt sind, dürfen kein eingeschaltetes Mobiltelefon 

mitführen. 

Jegliche Benutzung von Mobiltelefonen ist Sicherungsposten lediglich innerhalb der Ruhepause 

oder nach Beendigung des Einsatzes als Sicherungsposten gestattet. 

103



28 Unterweisung  

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 01.07.2013 GA - 04 
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 01.07.2013 
 
Geschäftsanweisung Arbeiten im Bereich von Gleisen 
Copyright © VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main Seite 54 von 81 
(Nur für den internen Gebrauch)  

28 Unterweisung 

Innerhalb eines Zeitraums von 4 Wochen nach Freigabe dieser Geschäftsanweisung haben die 

Geschäftsbereichsleiter oder eine beauftragte Person eine Unterweisung über diese Ge-

schäftsanweisung gemäß Verteilerschlüssel durchzuführen. Diese ist schriftlich zu dokumentie-

ren. 
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Anlage 1   Rufnummern der VGF Betriebsleitstelle 

FAX Disponent (069) 213-25126 Allgemeine Faxnummer der Betriebs-

leitstelle (diensthabender Disponent) 

E-Mail Disponent info.betriebsleitstelle@vgf-

ffm.de 

Allgemeine E-Mail- Adresse der Be-

triebsleitstelle (diensthabender Dispo-

nent) 

FAX-BÜWA Platz 

 

(069) 92883701169  

E-Mail BÜWA 

 

b.nt32@vgf-ffm.de  

 

 

Notruf 

069-213 

 

22222 

 

 

Rufnummer für Notfälle 

(Anforderung Polizei, Feuerwehr, Ret-

tungskräfte, Einstellung des Schienen-

verkehrs in Notsituationen) 

Bezeichnung Rufnummer 

069-213 ….. 

BASA Zuständigkeit 

Disponent 

NT43 

22302 01122 Grundsatzangelegenheiten zum aktuel-

len Betrieb/ Betriebsablauf im Zustän-

digkeitsbereich der Betriebsleitstelle. 

An- und Abmeldestelle für Arbeiten, 

welche die Sicherheit des Fahrbetrie-

bes bzw. der Stromversorgung beein-

trächtigen. 

Fahrdienstleiter 

A- Strecke 

NT43 

22626 01102 Zuständig für die Linien: 

U1, U2, U3, U8, U9, (16*) 

Streckenbereiche: 

Südbahnhof- Heddernheim 

Heddernheim- Ginnheim 

Heddernheim- Gonzenheim 

Heddernheim- Oberursel 

Heddernheim- Riedberg 
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Betriebshof Heddernheim 

Abstellanlage Bommersheim 

*Besonderheit: 

Zuständig für Straßenbahnlinie 16 im 

Bereich der Endstation Wendeanlage 

Ginnheim 

Fahrdienstleiter 

B-Strecke 

NT43 

22600 01154 Zuständig für die Linien: 

U4, U5 

Streckenbereiche: 

Bockenheimer Warte- Seckbacher 

Landstraße 

Preungesheim- Hauptbahnhof 

Fahrdienstleiter 

C-Strecke 

NT43 

22625 01101 Zuständig für die Linien: 

U6, U7 (U4* Strab**) 

Streckenbereiche: 

Enkheim- Hausen 

Ostbahnhof- Heerstraße 

Überführungsgleis zur StZw 

Besonderheit: 

Zuständig für die Linie U4 im Bereich 

Schäfflestraße – Enkheim 

**Zuständigkeit für alle Zugfahrten 

(auch Straßenbahn) im Bereich Schäff-

lestraße bis zum Überführungsgleis 

Riederbruch/ Ostpark. 

Fahrdienstleiter 

Straßenbahn 

NT43 

22628 01105 Zuständig für die Linien: 

11, 12, 13 (E-Ex), 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21 

Streckenbereiche: 

alle Straßenbahnstrecken im Bedie-

nungsgebiet 

BÜWA- Platz 22627 01103 Zuständigkeit: 

An- und Abmelden von Arbeiten an 

technischen Einrichtungen der Infra-

struktur. Abschaltung von Brandmel-

dern, Tunnellichtschaltung, Potential-

schaltung, Fahrstromschaltung, etc. 
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Stellplatzbediener 

Betriebshof Ost 

NT41 

62679251 79251 Zuständigkeit 

Alle Zugfahrten im Stellwerksbereich 

792 (Betriebshof Ost) 

Streckenbereich: 

Betriebshofgelände Ost zwischen 

Seckbacher Landstraße und Schäff-

lestraße für alle Fahrsignale und Glei-

selemente mit der Stellwerksbezeich-

nung 792. 
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Anlage 2   Lage fehlender Sicherheitsräume in Tunnelanlagen 
 

Nördlich der Station Willy – Brandt – Platz 

Fahrtrichtung Hauptwache vom Südbahnhof kommend 

Im Bereich der Weichenanlage kein Sicherheitsabstand zur Tunnelwand 

Der Bereich ist rot/weiß gekennzeichnet. 

 

Nördlich der Station Miquel – Adickes – Allee 

Im Bereich der Weichenanlage. 

Der Abschnitt ist an der Tunnelwand gekennzeichnet. 

 

Nördlich der Station Eschenheimer Tor 

Im Bereich der Weichenanlage. 

Der Abschnitt ist an der Tunnelwand gekennzeichnet. 

 

Rampe Scheffeleck 

Im Bereich der Weiche. 

Sicherheitsraum in der Mitte durch Weichenverbindungen unterbrochen. 

Der Abschnitt ist an der Tunnelwand gekennzeichnet. 

 

Seckbacher Landstraße 

Zwischen Station Seckbacher Landstraße und Abstellanlage an Stütze 

kein Sicherheitsabstand. 

Der Bereich ist rot/weiß gekennzeichnet. 

 

Gleiswechsel Nordweststadt 

Fahrtrichtung Nordwestzentrum von Heddernheimer Landstraße kommend 

Im Bereich der Weichenanlage kein Sicherheitsabstand zur Tunnelwand 

Der Abschnitt ist an der Tunnelwand gekennzeichnet. 
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Anlage 3   Darstellung von Sicherheitsräumen 
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Stadtbahn im Tunnel – Bahnsteigbereich- 

Behelfsmäßiger Sicherheitsraum unter dem Bahnsteig 

Zwischen den Stützen zwischen den Gleisen kein Sicherheitsraum  

Bei Arbeiten im Gleisbereich am Hochbahnsteig ist eine Gleissperrung erforder-

lich. 
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Anlage 4   Absicherung von Kleinbaustellen insbesondere 

von Bau- und Instandhaltungsarbeiten an 

Bahnübergängen 
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Anlage 5   Sicherung gegen Feuer- und Explosionsgefahren 

 

1. Die Ausgänge aus Räumen dürfen nicht verstellt und während der Nutzung nicht verschlos-

sen werden. 

 

2. Notausstiege, Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten müssen jederzeit frei zugänglich sein. 

 

3. Nach Beendigung der Arbeit ist offenes Feuer zu löschen und zu kontrollieren. 

 

4. Wo sich leicht entzündbare Gase, Dämpfe oder staubförmige Stoffe entwickeln oder ansam-

meln können, herrscht Rauchverbot und es darf kein offenes Licht oder Feuer verwendet wer-

den.  

 

5. Die Verwendung von Flüssiggas im Tunnel ist nicht gestattet. Druckgasflaschen dürfen im 

Tunnel nur betrieben werden, wenn dies arbeitstechnisch notwendig ist. Die Druckgasflaschen 

sind bei längeren Arbeitsunterbrechungen und nach Entleerung aus dem Tunnel zu entfernen.  

 

6. Gebrauchtes Putzmaterial, ölige Putzwolle und dergleichen sind in nicht brennbaren selbst 

schließenden Behältern aufzubewahren. 

 

7. In den Arbeitsräumen darf nie mehr als der halbe Tagesbedarf an Gefahrstoffen aufbewahrt 

werden. Das Umfüllen von Gefahrstoffen darf nur in dafür vorgesehene und gekennzeichnete 

Behältnisse und in besonderen Räumen vorgenommen werden. Alle Anforderungen aus der 

Betriebsanweisung nach § 14 der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. 

 

8. Zweiwegefahrzeuge dürfen nicht unbeaufsichtigt in der Betriebspause in unterirdischen Ab-

stellanlagen abgestellt werden. 
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WordTiP Vorlage   00067 – INT_feuergef._Arbeiten 
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Anlage 6   Verhalten im Brandfall 
 

Im Brandfall ist vor allem Ruhe zu bewahren und überlegt zu handeln. 

 

Brand melden 

 

 a) Feuerwehr    112 

 b) Betriebsleitstelle    (069) 213-22222 

 BASA    010 
 

 

Verhalten bis zum Eintreffen der Feuerwehr 

 

Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung. 

Brandbekämpfung mit Feuerlöscher oder Wandhydranten durchführen.  

Bei Bränden von Gefahrstoffen bzw. unter Spannung stehenden Anlagen kein Wasser verwen-

den. 

In verqualmten Räumen gebückt bewegen, da in Bodennähe noch der meiste Sauerstoff in der 

Luft vorhanden ist. 

Streckentunnel und unterirdische Stationen zügig über die gekennzeichneten Flucht- und Ret-

tungswege verlassen.  

Keine Aufzüge benutzen. 

 

 

Verhalten nach Eintreffen der Feuerwehr 

 

Kurze und sachliche Auskunft geben. 

 

Anordnungen der Feuerwehr Folge leisten. 

 

Lösch- und Rettungsarbeiten nicht behindern. 
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Anlage 7   Baustellenbeschilderung 

Mindestabstand von G1 zu G2 

 

Tabelle 1: Mindestabstand G1 zu G2 bei einer Baustellengeschwindigkeit von 20 [km/h] 

Streckenhöchstgeschwindigkeit Mindestabstand G1 zu G2 

[km/h] [m/s] [m] 

70 19,4 220 

60 16,7 160 

50 13,9 110 

40 11,1 70 

30 8,3 30 

Ermittlung der Annäherungsstrecke 

Folgende Parameter müssen bei der Ermittlung der Annäherungsstrecke berücksichtigt werden. 

 Signalabgabe Arbeitsgleis räumen 

(Zug wahrnehmen, Signalabgabe, Verarbeitung Signal in der Gleisbaustelle) 

 Räumzeit der Baustelle1 

 Signalabgabe Nothalt 

(Gefahr wahrnehmen, Signalabgabe, Reaktionszeit Schienenbahnfahrer, Gefahren-

bremsung einleiten) 

 Notbremsweg 

 Sicherheitsaufschlag (Gleiszustand, Gefälle) 

                                                 
1  Die Räumzeit der Baustelle muss immer mit dem Bauleiter abgestimmt werden. Die Ermittlung der 

Räumzeit durch einen Versuch ist auch zulässig. 
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Abbildung 1: Erläuterung Abstand Geschwindigkeitsbegrenzungen 
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Anlage 8   Geschwindigkeitssignale 

Bezeichnung Signalbild Beschreibung Bedeutung Erläuterung 

G1a 

3
 

Eine dreiecki-

ge, auf der 

Spitze stehen-

de gelbe Tafel 

mit weißem 

Rand und 

schwarzer 

Kennziffer Ankündigung 

der Ge-

schwindig-

keitsbe-

schränkung 

Geschwindigkeitsbeschrän-

kung ist jede Änderung der 

zulässigen Geschwindigkeit 

nach unten. 

 

Die Ziffer in dem Geschwin-

digkeitsbeschränkungssignal 

gibt ein Zehntel der jeweiligen 

Geschwindigkeit an. 

Eine zusätzliche hochgestellte 

Ziffer lässt die Addition von 

5 km/h zu 

G1b 

 

Eine gelb oder 

weiß leuch-

tende Kennzif-

fer. 

Bei be-

schränktem 

Raum kann 

die Dreiecks-

spitze nach 

oben zeigen. 

G2a 

3
 

Eine recht-

eckige gelbe 

Tafel mit wei-

ßem Rand und 

schwarzer 

Kennziffer 

Beginn der 

Geschwin-

digkeitsbe-

schränkung 
15

 

G2b 

 

Eine gelb oder 

weiß leuch-

tende Kennzif-

fer 
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Bezeichnung Signalbild Beschreibung Bedeutung Erläuterung 

G3 

E
 

Eine recht-

eckige weiße 

Tafel mit 

schwarzem „E“

Ende der 

Geschwin-

digkeitsbe-

schränkung 

Wenn die Zugspitze das Signal 

passiert hat, darf wieder be-

schleunigt werden 

G4 

5
 

Eine recht-

eckige weiße 

Tafel mit 

schwarzem 

Rand und 

schwarzer 

Kennziffer 

Beginn der 

Geschwin-

digkeitserhö-

hung 

Zeigt Änderungen der zulässi-

gen Geschwindigkeit nach 

oben an, kann auch anstelle 

von Signal G3 verwendet wer-

den 
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Anlage 9   Schutzsignale 

Bezeichnung Signalbild Beschreibung Bedeutung Erläuterung 

Sh1 

 

Eine quadratische 

gelbe Tafel mit 

waagerechtem grü-

nem Streifen 

Zwangshalt Kennzeichnet Stellen, an 

denen bei Fahren auf 

Sicht in jedem Fall anzu-

halten ist 

Sh2 

 

Eine rechteckige 

rote Tafel mit wei-

ßem Rand 

Schutzhalt Weiterfahrt ist unzulässig 

Sh3b 

 

Eine weiß-rot-weiße 

Fahne oder der 

Arm im Kreis be-

wegt 

Nothalt Das Signal ist zu geben, 

bis es erkennbar aufge-

nommen worden ist. 

Der Zug ist auf kürzestem 

Weg anzuhalten und fest-

zubremsen. 

Die Betriebsleitstelle ist zu 

informieren 

Sh3c 

 

Eine Lampe, mög-

lichst rot abgeblen-

det, oder ein leuch-

tender Gegenstand 

im Kreis bewegt 

Sh3d 

 

blinkend 

Ein rotes Licht blin-

kend 

Halt durch 

Gefahren-

bremsung. 

Weiterfahrt 

erst nach 

Erlöschen 

des Signals 

oder auf 

Anordnung 

Auf eine Gefahrenbrem-

sung kann verzichtet wer-

den, wenn bei Einfahrt vor 

dem Sh3d, dem Bahnstei-

ganfang oder einem even-

tuell vorhandenen Hinder-

nis angehalten werden 

kann. 

Bei Ausfahrt muss sofort 

eine Gefahrenbremsung 

erfolgen. 
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Bezeichnung Signalbild Beschreibung Bedeutung Erläuterung 

Sh6 

 

Ein rot-weißes Zei-

chen oder eine ent-

sprechende Markie-

rung im Gleisbe-

reich 

Grenzzei-

chen 

Kennzeichnet die Stelle, 

bis zu der bei zusammen-

laufenden Gleisen ein 

Gleis besetzt werden darf 

Sh7 

H
 

Eine rechteckige 

schwarze Tafel mit 

weißem „H“, nöti-

genfalls ergänzt um 

Hinweise 

Haltetafel Kennzeichnet die Stelle, 

an der die Spitze des Zu-

ges halten soll. 

Hinweise können sein: 

– Zuglänge 

– Wagentyp 

– Rangierfahrt 

– Überführung 

Sh10 

 

Eine quadratische 

gelbe Tafel mit ei-

nem ausgestanzten 

Pfeil 

Weiche 

muss in 

Pfeilrichtung 

zurückge-

stellt werden 

Der Pfeil kennzeichnet die 

Hauptfahrtrichtung der 

Weiche. 

Wenn eine mit Signal 

Sh10 beschilderte Weiche 

gestellt wurde, muss sie 

nach dem Befahren wie-

der in Pfeilrichtung zu-

rückgestellt werden 

Sh11 

 

Eine quadratische 

gelbe Tafel mit ei-

nem ausgestanzten 

Kreis 

Weiche ist 

blockiert 

Eine mit Signal Sh11 be-

schilderte Weiche darf 

nicht ohne Auftrag der 

Betriebsleitstelle gestellt 

werden 

 

 

 

 

 

 

127



Anlage 9   Schutzsignale  

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 01.07.2013 GA - 04 
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 01.07.2013 
 
Geschäftsanweisung Arbeiten im Bereich von Gleisen 
Copyright © VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main Seite 78 von 81 
(Nur für den internen Gebrauch)  

 

Sh12 

 

Eine quadratische 

rote Tafel mit einem 

ausgestanzten Pfeil 

Weiche mit Wei-

chenrückstellein-

richtung 

Die Pfeilrichtung 

kennzeichnet die 

Hauptfahrtrichtung 

der Weiche mit 

Weichenrückstel-

leinrichtung. 

Wenn eine Weiche 

mit Weichenrück-

stelleinrichtung 

zum Rangieren 

gestellt wurde, 

muss sie nach dem 

Rangiervorgang 

wieder in die 

Hauptfahrtrichtung 

zurückgestellt wer-

den 

Sh14 

Arbeiten
auf

der Strecke

!
 

Blinkende weiße 

Fläche mit der Auf-

schrift „Arbeiten auf 

der Strecke“ 

Die Tunnelbeleuch-

tung ist eingeschal-

tet. Mit Personen im 

Tunnel oder Gleis-

bereich muss ge-

rechnet werden. Es 

gilt „Fahren auf 

Sicht“. Bei der Fahrt 

sind wiederholt 

Warnsignale zu 

geben. Die Ge-

schwindigkeit ist 

den Verhältnissen 

anzupassen. 

Den Anordnungen 

des Sicherungspos-

tens ist Folge zu 

leisten. 

Die eingeschaltete 

Tunnelbeleuchtung 

bedeutet „Fahren 

auf Sicht“, auch 

wenn das Transpa-

rent dunkel ist. 

 

Das Transparent 

kann bei Einfahrt in 

Wende- und Ab-

stellanlagen von 

Hand eingeschaltet 

werden 
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Anlage 10   Warnsignale des Sicherungspostens 

 

Bezeichnung Warnsignal Bedeutung Erläuterung 

Ro1 Mit dem Horn oder Tyfon ein 
langer Ton als Mischklang 
aus zwei verschieden hohen 
Tönen 

__________________ 

Vorsicht! Im Nachbargleis 
nähert sich ein Fahrzeug. 

 

 

 __________________ 
 

  

Ro2 Mit dem Horn oder Tyfon 
zwei lange Töne nacheinan-
der in verschiedener Tonlage 

_________ 

Arbeitsgleis räumen!  

 __________________ 
 

  

Ro3 Mit dem Horn oder Tyfon 
mindestens fünfmal zwei kur-
ze Töne nacheinander in 
verschiedener Tonlage 

U   U   U   U   U 

Arbeitsgleis schnellstens 
räumen! 

 

   U   U   U   U   U 
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Anlage 11   Sicherungsanweisung für Arbeiten im Bereich 

von Gleisen 

WordTip Vorlage   00069 – INT_Sicherungsanweisung 
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Stichwortverzeichnis 

Bauleiter  8, 17, 19 

Dienstfähigkeit  9, 19 

Einzelgänger  9, 53 

Fahrbereich  10, 36, 38, 39 

Fahrleitung  9, 10, 11, 24, 25, 44, 51 

Gleisbereich  8, 11, 12, 17, 20, 28 

Gleissperrung  18, 36 

Kleingruppe  11, 41, 53 

persönliche Schutzausrüstung  20, 45 

Rückleitung  9, 11, 24, 25 

Sicherheitsraum  12, 26, 36, 37, 38, 59, 60 

Sicherungsanweisung  14, 30, 80 

Sicherungsaufsichtskraft  12, 17, 29, 35 

Sicherungsposten  9, 12, 16, 18, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 36, 38, 41, 53 

Tauglichkeit  12, 19, 29 

Tunnelpotenzial  12, 49 

Unternehmer  12, 14 

verantwortlicher Mitarbeiter des 
Bahnbetreibers  6, 13, 14, 17, 29, 30, 
36, 43 

Warnkleidung  20, 33, 41 

Warnposten  13, 34 
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Allgemeines 
 
Sämtliche Unterlagen sind in deutscher Sprache zu erstellen. 
Als Währungseinheit ist generell der Euro einzusetzen. 
Im Leistungsverzeichnis (LV) müssen alle Langtexte als Fließtext erstellt werden. 
Die AVA-Richtlinien gelten sowohl für den internen als auch für den externen Ge-
schäftsverkehr. 
Bei detaillierter Hersteller- und/oder Fabrikatsbezeichnung im Ausschreibungs-LV 
muss im Positionstext eine Bietertextergänzung mit dem Hinweis „oder gleichwertig“ 
eingefügt und eine unterschriebene juristisch belastbare Begründung für die Vergabe-
akte erstellt werden. 

 
 
 

1. Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5) 
 
1.1 Allgemein 
 Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kostenstruk-

turplan. 
 
 
1.2 Datenübergabe an externen Auftragnehmer 
 

- dem externen Auftragnehmer wird der abgestimmte Kostenstrukturplan als 
PDF-Datei zur Verfügung gestellt. 

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten den Kosten-
strukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive), 
alternativ im RPZ-Format. 

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung. 
 
Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenübergabe zu entfernen! 
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.
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1.3 Datenbearbeitung 
 

- LV-Name und Bezeichnung muss aus dem Kostenstrukturplan übernom-
men werden. 

 Beispiel: 3.5. Prozessnetzwerk und Kommunikationstechnik 
 
- LV-Gliederungsstruktur 

 
 
       
 
 
   
 
 
 
 Der Index wird zur späteren Nutzung des Verfahrens  
 GAEB-VB 23.004 (Aufmaß DA12) mit angelegt.  
 Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) müssen als numerische 

Struktur angelegt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten. 
 (z.B. Grund-/Wahlpositionen) 
 Bedarfspositionen sind grundsätzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-

zunehmen. Stundenlohnarbeiten dürfen nur in dem unbedingt erforderlichen 
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!

135



 
 

AVA-Richtlinien der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH 

© Titel und Inhalt sind urheberrechtlich geschützt 
   
  Seite 5 von 11 

1.4 Datenübergabe an VGF 
 

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse müssen der VGF digital im Standard 
GAEB XML 3.3 sowie PDF übergeben werden. 

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, können die erstellten 
Leistungsverzeichnisse (Projekt) als RPA-Datei übergeben, alternativ RPZ. 

 Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.  
 
 Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenübergabe zu entfernen! 
 Übergabe der gesammelten Kostenberechnungen an den Projektleiter. 
 
2. Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6) 
 
2.1 Allgemein 

Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittlungen als bepreiste 
LVs unter jeweils einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen dürfen 
nicht verändert werden. 

 
 Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu beachten. 
 
2.2 Datenübergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6) 
 

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse werden dem Auftragnehmer als PDF-
Datei sowie im Standard GAEB XML 3.3 übergeben. 

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten die Leistungs-
verzeichnisse als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Ar-
chive), alternativ RPZ. 

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung. 
 
 Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenübergabe zu entfernen! 
 Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.  
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2.3 Datenbearbeitung 
 
 LV-Gliederungsstruktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Index wird zur späteren Nutzung des Verfahrens 
 GAEB-VB 23.004 (Aufmaß DA12) mit angelegt. 
 Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) müssen als numerische 

Struktur angelegt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten. 
 (z.B. Grund-/Wahlpositionen) 
 Bedarfspositionen sind grundsätzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-

zunehmen. Stundenlohnarbeiten dürfen nur in dem unbedingt erforderlichen 
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden! 

 
 Ergänzung um technische Vorbemerkungen, Ausführungsbeschreibungen und 

Überprüfung der aktuell gültigen Normen. Sämtliche Änderungen sind der 
VGF rechtzeitig, in schriftlicher Form, anzuzeigen. 

 Sämtliche Anhänge (Skizzen, Fotos, Texte etc.) sind der VGF in abgestimmter 
digitaler Form zu übergeben. 

 Wichtig! In die LVs dürfen keine Skizzen bzw. Fotos eingefügt werden.  
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2.4 Datenübergabe an VGF 
 

- Die vollständigen Ausschreibungsunterlagen müssen der VGF digital im 
Standard GAEB XML 3.3 sowie PDF übergeben werden. 

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, können die erstellten 
Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA-Datei übergeben, alternativ RPZ. 

 Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten. 
 
Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenübergabe zu entfernen! 
Prüfung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich der VGF und 
Übergabe an die Vergabestelle. 

 
3. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7) 

  
3.1 Übergabe an den Einkauf der VGF (HOAI Lph. 7) 

 
- Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Formular „Aufforderung 

zur Ausschreibung“ (AZA) in der aktuellsten Version (siehe UHB) 
- Übergabe in RIB iTWO 
- Datenübergabe im Dateiverzeichnis (G:\Transferordner_NK13) 
 

Bei der Datenübergabe muss enthalten sein: 
- Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) 
- Ausschreibungs-LV als PDF-Datei 
- Eventuelle Anhänge (Skizzen, Fotos, Texte, Pläne etc.) als PDF-Datei 
- HVA Bau-/Ausführungsbeschreibung 

 
 
3.2 Veröffentlichung und Submission 
 
3.2.1 Datenübergabe an Bieter  
 
Alle Ausschreibungen der VGF erfolgen über eine E-Vergabeplattform/E-Mail mit  
folgendem Inhalt: 
 

- Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen. 
- Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) 
- Ausschreibungs-LV als PDF-Datei 
- HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung  
- Vertragsbedingungen als PDF-Datei 
- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung  
- Weitere Richtlinien gemäß AZA 
- Eventuelle Anhänge (Skizzen, Fotos, Texte, Pläne etc.) als PDF-Datei 
- Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprüfung/Wertung) 
- HVA Bau-/Ausführungsbeschreibung 

 
 
3.2.2 Datenübergabe an VGF 
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- Das vollständige Angebot wird über die E-Vergabeplattform der VGF in di-

gitaler, signierter Form übergeben.  
- Bei Anfragen per E-Mail sind diese per E-Mail zu übergeben. 
 
 

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer 
 

Die Auftragsunterlagen bestehen aus: 
- Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail) 
- Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail) 
- Auftrags-LV als PDF-Datei (per Mail) 

 
4. Auftragsabwicklung / Ausführung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8) 
 
4.1 Erfassen von Fremdleistungen 
 

Das gemeinsam vor Ort erstellte und unterschriebene Aufmaß ist vom Auftrag-
nehmer digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Rechenweg anzulegen 
und an den im Vertrag genannten technischen Ansprechpartner zu übergeben. 
 
Die Frist für Zahlungen der VGF an den Auftragnehmer beginnt mit Übergabe 
des sachlich korrekten digitalen Aufmaßes. 
 
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: 
Bsp. 4500001234_3.5._1AZ.d12 
 

    
 
 
 
 
Übergabemöglichkeiten: - E-Mail 
    - Projektraum 
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Hinweis: Das geprüfte digitale Aufmaß dient als Grundlage zur Erstellung der Prüf-
rechnung, die der Auftraggeber zur Mitteilung seines Prüfergebnisses an den Auf-
tragnehmer übermittelt. Auf Grundlage der übermittelten Prüfrechnung stellt der Auf-
tragnehmer seine Rechnung. 
Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer als Datei 
Bsp. 4500001234_2.1.1._1AZ-K.d12 zurück gesandt. 
 

 
 
4.2 Rechnungsstellung 
 
Rechnungen sind grundsätzlich auf Basis der unter Punkt 4.1 ermittelten Prüfrech-
nung zu stellen. 
Rechnungen sind mit Angabe unserer Bestellscheinnummer und der Zuordnung zur 
jeweiligen Bestellposition elektronisch (per E-Mail) im PDF-Format an die E-Mail-Ad-
resse rechnungswesen@vgf-ffm.de zu senden. 
Zusätzlich können strukturierte elektronische Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.0 
eingelesen werden. 
Andere Formate werden derzeit von unseren Systemen nicht unterstützt. 
 
5. Nachtragsmanagement 
 
5.1 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell beim Einkauf anzumelden. 
 

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH 
Einkauf und Materialwirtschaft 

Kurt-Schumacher-Straße 8 
60311 Frankfurt am Main  

140



 
 

AVA-Richtlinien der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH 

© Titel und Inhalt sind urheberrechtlich geschützt 
   
  Seite 10 von 11 

5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen 
Die Nachträge müssen in einem Nachtrags-LV in Papierform und digital in der 
Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) mit dem Status „angeboten“ an den Ein-
kauf übergeben werden. 
Nachträge sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe „90“ anzulegen. 
Beispiel: 90.1.10 
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: 
Bsp. 4500001234_3.5._1NA.x81 

 
 
 
 
5.1.2 Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen 

Die Nachträge müssen in einem Nachtrags-LV digital in der Datenart x83 
(GAEB XML 3.3) mit dem Status „erkannt“ vom Einkauf an den Auftragnehmer 
übergeben werden, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei. 
Nachträge sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe „90“ anzulegen. 
Beispiel: 90.1.10 
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: 
Bsp. 4500001234_3.5._1NA.x83 
 

 
 
 
 
 
 
Übergabemöglichkeiten: - E-Mail 
 
Das bepreiste Nachtrags-LV muss vom Auftragnehmer digital in der Datenart x84 
(Standard GAEB XML 3.3) sowie PDF mit dem Status „angeboten“ an den Einkauf 
übergeben werden.  
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© Titel und Inhalt sind urheberrechtlich geschützt 
   
  Seite 11 von 11 

Hinweis zu 5. 
 
Nur die „genehmigten“ vertraglichen Abweichungen werden mit dem angepassten 
SAP-Bestellschein beauftragt. Diese vertraglichen Abweichungen des Nachtrags-LV 
werden dem Auftragnehmer ergänzend per E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei) 
übermittelt. 
 
 
 
Ohne vorherige Zustimmung der VGF sind diese Unterlagen ausschließlich für 
die beauftragte Leistung / Maßnahme zu verwenden. 
Der Auftragnehmer darf diese Unterlagen nicht für andere Zwecke, wie z.B. 
Weitergabe an Dritte, Veröffentlichung etc. verwenden. 
Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum Schadensersatz. 
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Unterlagen-/Datenübergabe: 
Bei der Übergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschränkungen von Berechtigungen sind zu entfernen. 

 

Anlage „Datenübergaben“ zur AVA Richtlinie                                                                                                                                       Seite 1 von 2 

 
Phase 

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN) 
- jeder AN erhält zudem die AVA-Richtlinie - 

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF 

HOAI  
Lph 1-5 
Kosten- 
Ermittlung 
 

Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kosten-
strukturplan 
- Abgestimmter Kostenstrukturplan als PDF-Datei 
- Kostenstrukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Pro-

ject Archive), alternativ RPZ 

- Leistungsverzeichnisse digital im Standard GAEB XML 3.3 
sowie PDF 

- AN mit RIBiTWO: Erstellte LV (Projekt) als RPA-Datei, alter-
nativ RPZ 

HOAI  
Lph 6-7 
Ausschrei-
bungsphase 
 

Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittlungen als LVs 
unter einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen dürfen nicht ver-
ändert werden. Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu 
beachten. 
- Leistungsverzeichnisse als PDF-Datei und im Standard GAEB XML 

3.3 
- AN mit RIBiTWO: 

LV als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive), al-
ternativ RPZ. 

- Vollständige Ausschreibungsunterlagen digital im Standard 
GAEB XML 3.3 sowie .PDF 

- AN mit RIBiTWO: Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA, 
alternativ RPZ 

Prüfung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich 
der VGF und Übergabe an die Vergabestelle der VGF. 

HOAI  
Lph 7 
Auftrags-
vergabe 
 
Aufforderung 

 Nur VGF-intern: Von Fachbereich an den Einkauf: 
Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Formular „Auf-
forderung zur Ausschreibung“ 
Übergabe in RIBiTWO 
Dateiverzeichnis mit: 
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) 
Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei 
Evtl. Anhänge (Skizzen, Fotos, Texte, Pläne etc.) als PDF 
HVA Bau/Ausführungsbeschreibung 

Ausschreibungs- 
unterlagen 

Alle Ausschreibungen erfolgen über eine E-Vergabeplattform/E-Mail. An-
schreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen. 
Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen. 
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) 
Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei 
HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung  
Vertragsbedingungen als .PDF-Datei 
AVA-Richtlinien in der aktuellen Fassung 
Weitere Richtlinien gemäß AZA 
Eventuelle Anhänge (Skizzen, Fotos, Texte, Pläne etc.) als PDF-Datei 
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprüfung/Wertung) 
HVA Bau-/Ausführungsbeschreibung 
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Unterlagen-/Datenübergabe: 
Bei der Übergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschränkungen von Berechtigungen sind zu entfernen. 

 

Anlage „Datenübergaben“ zur AVA Richtlinie                                                                                                                                       Seite 2 von 2 

 
Phase 

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN) 
- jeder AN erhält zudem die AVA-Richtlinie - 

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF 

Angebotsabgabe  Vollständiges Angebot über die E-Vergabeplattform der VGF in 
digitaler, signierter Form 
Bei Anfragen per E-Mail, sind diese per E-Mail zu übergeben. 

Auftragserteilung Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail) 
Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail) 
Auftrags-LV als .PDF-Datei (per Mail) 

 

HOAI Lph 8 
Auftragsabwick-
lung / Ausfüh-
rung / Abrech-
nung/ Vertrags-
management 
Erfassung von 
Fremdleistungen 

Hinweis: Das geprüfte digitale Aufmaß dient als Grundlage zur Erstellung 
der Prüfrechnung, die die VGF zur Mitteilung seines Prüfergebnisses an 
den AN übermittelt. Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer 
als Datei 
Bsp. 4500001234_3.5._1AZ-K.d12 zurück gesandt. 

Gemeinsam vor Ort erstelltes und unterschriebenes Aufmaß ist 
vom AN digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Re-
chenweg anzulegen und an den im Vertrag genannten techni-
schen Ansprechpartner zu übergeben. 
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: 
Bsp. 4500001234_3.5._1AZ.d12 
Übergabemöglichkeiten: E-Mail oder Projektraum 

Nachtragsma-
nagement I 

 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen 
Nachtrags-LV digital Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) sowie 
PDF-Datei mit dem Status „angeboten“ an den Einkauf 
Nachträge sind entsprechend der Gliederungsstruktur des je-
weiligen Auftrags-LVs, mit der Gruppenstufe „90“ anzulegen. 
Beispiel: 90.1.10 
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: 
Bsp. 4500001234_3.5._1NA.x81 

Nachtragsma-
nagement II 

Nachtrags-LV digital in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) mit dem Status 
„erkannt“, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei. 
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: 
Bsp. 4500001234_3.5._1NA.x83 
Übergabemöglichkeiten: E-Mail 

Bepreistes Nachtrags-LV digital in der Datenart x84 (GAEB 
XML 3.3) sowie PDF-Datei mit dem Status „angeboten“ an den 
Einkauf 

Nachtragsma-
nagement III 

Genehmigte vertragliche Abweichungen mit dem angepassten SAP Be-
stellschein. Vertragliche Abweichungen des Nachtrags-LV ergänzend per 

E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei) übermittelt. 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Ausschreibung 

10.06.2026 

Verfahren: VGF 144/26 - RV SiGeKo-Leistungen

SKONTO

Skonto zugelassen Ja 

Zahlungsziel
(falls zugelassen)

14  Tag(e)

Skonto __________  %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN

ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

1 SiGeKo-Leistungen 2024-2026 EUR .........................

1.1 SiGeKo-Leistungen EUR .........................

Hinweis

Die Ausführung der Leistung reicht vom 20.12.2024 bis
einschließlich den 20.12.2026.

Die Ausführungszeiten der Leistungen, insbesondere der
Begehungen, ist grundsätzlich werktags zwischen 07:00Uhr und
18:00 Uhr einzuplanen. Sollten Einsätze außerhalb dieser Zeiten
erforderlich werden, wird dies separat vergütet.

Die Mengenangaben stellen unverbindliche Schätzmengen auf
Jahresbasis dar, die ausschließlich der Auswertung dienen und
keinen Anspruch auf Beauftragung begründen (vgl. Ziff. 1.1 der
Besonderen Vertragsbedingungen für Rahmenvereinbarungen).

1.1.10 Planung der Ausführung USt. [%]

19%

Menge

80,00

Einheit

St

Beratung bei der Planung der Baustelleneinrichtung. Festlegung
der wesentlichen tätigkeits- und baustellenspezifischen
Maßnahmen. Erstellen der Vorankündigung. Erarbeitung eines
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes und übermittlung in

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

Leistungsverzeichnis - 1/3
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digitaler Form an den AG. Berücksichtigung der allgemeinen
Grundsätze nach §4 Arbeitsschutzgesetz.

1.1.20 Ausführungsphase/ Begehung USt. [%]

19%

Menge

300,00

Einheit

St

Einmalige Bekanntmachung und Anpassung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes. Umsetzung der erforderlichen
Arbeitsschutzmaßnahmen durch die beteiligten Firmen. Kontrolle
der Unternehmer ohne Beschäftigte.
Koordinierung der Überwachung bei der ordnungsgemäßen
Anwendung der Arbeitsverfahren. Überwachung der Einhaltung der
Baustellenordnung zur
Vermeidung gegenseitiger Gefährdungen. Anwendung der
allgemeinen Grundsätze
nach §4 des Arbeitsschutzgesetzes. Durchführung und
Dokumentation von Sicherheitsbegehungen. Dokumentationen der
Sicherheitsbegehungen sind noch am gleichen Tag an den AG und
den AN Bau per Mail zu senden. Die Einhaltung der beanstandeten
Mängel ist spätestens bei der nächsten Begehung zu kontrollieren.

Pro Woche ist eine Beheung der Baumaßnahme duchzuführen.
Abgerechnet wird pro Anzahl Begehungen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto) ____________________

Nachlass
(netto) ____________________

Summe inkl. Nachlass
(netto) ____________________

Umsatzsteuer ____________________

Summe
(brutto) ____________________

Leistungsverzeichnis - 2/3
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Ausschreibung 

10.06.2026 

Verfahren: VGF 144/26 - RV SiGeKo-Leistungen

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname Größe MIME-Type

Leistungsverzeichnis - 3/3
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KRITERIENKATALOG
Ausschreibung 

10.06.2026 

Verfahren: VGF 144/26 - RV SiGeKo-Leistungen

EIGNUNGSKRITERIEN
Keine Eignungskriterien festgelegt. 

Kriterienkatalog - 1/1
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KRITERIENKATALOG
Ausschreibung 

10.06.2026 

Verfahren: VGF 144/26 - RV SiGeKo-Leistungen

LEISTUNGSKRITERIEN

Kriterienkatalog - 1/1
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Typ Dateiname Größe MIME-Type
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